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Vierte Anderungssatzung der
Grundordnung fiur die Branden-
burgische Technische Universitat
Cottbus—-Senftenberg (GO BTU)
vom 23. Januar 2025

Aufgrund von § 70 Abs. 2 Nr. 1 Brandenburgi-
sches Hochschulgesetz (BbgHG) vom 09. April
2024 (GVBI.1/24, [Nr. 12]), geandert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2024
(GVBLI.1/24, [Nr. 30], S. 32), in Verbindung mit
§ 16 Abs. 2 Nr. 1, § 41 Grundordnung fir die
Brandenburgische Technische Universitat Cott-
bus—Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar
2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zu-
letzt gedndert durch die Dritte Anderungssat-
zung vom 26. September 2024 (AMbl. 39/2024
vom 20.12.2024), hat der Senat die Vierte An-
derungssatzung beschlossen:

Artikel 1

Die Grundordnung fur die Brandenburgische
Technische Universitadt Cottbus—Senftenberg
(GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016
vom 08. Januar 2016), zuletzt geandert durch
die Dritte Anderungssatzung vom 26. Septem-
ber 2024 (AMbl. 39/2024 vom 20.12.2024), wird
wie folgt geandert:

1.§ 13 Absatz 5 Satz 4 wird durch folgende
Satze ersetzt:

,*Fur die Vorstellung des Mitglieds der Studie-
rendenschaft legt der Senat auf der Sitzung, die
auf den Eingang des Wahlvorschlags folgt, ei-
nen Termin fest. °Die oder der Vorsitzende des
Senates |adt das vorgeschlagene Mitglied in
den Senat (6ffentlicher Teil) dazu ein, sich per-
sonlich vorzustellen und seine Ideen Uber die
Auslbung des Amtes eines studentischen Mit-
glieds des Leitungsgremiums darzulegen. ®Die
oder der Vorsitzende des Senates veranlasst
die hochschuléffentliche Ankiindigung dieser
Aussprache. "Die Wahl kann unmittelbar nach
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der Aussprache im Senat (6ffentlicher Teil) er-
folgen. 8Auf Antrag mindestens je eines Mit-
glieds des Senates aus mindestens zwei Mit-
gliedergruppen, kann die Wahl einmalig um
héchstens zwei Wochen verschoben werden.
Kommt eine Wahl auch im dritten Wahlgang
nicht zustande, beginnt das Verfahren nach
§ 17 Abs. 7 Satz 1 BbgHG erneut. °Das Mit-
glied der Studierendenschaft kann abgewahlt
werden. "Es ist abgewahlt, wenn sich der Se-
nat in einer geheimen Abstimmung mit einer
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stim-
men seiner Mitglieder fur eine Abwahl aus-
spricht. '?Bei einer Abwahl findet nur ein Wahl-
gang statt.”

2. § 40 Absatze 2 und 3 werden wie folgt neu
gefasst:

,(2) Die vierte Anderungssatzung tritt am Tag
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.*

»(3) Der Wortlaut der GO BTU wird in der Fas-
sung der vierten Anderungssatzung als Neufas-
sung bekannt gemacht.”

Artikel 2 Inkrafttreten

Die Vierte Anderungssatzung tritt am Tag nach
der Veroffentlichung im Amtlichen Mitteilungs-
blatt der Brandenburgischen Technischen Uni-
versitat Cottbus—Senftenberg in Kraft.

Artikel 3 Veroéffentlichung

Der Wortlaut der GO BTU wird in der Fassung
der Vierten Anderungssatzung als Neufassung
bekannt gemacht.

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats
vom 23. Januar 2025

Cottbus, 23.01.2025

Prof. Dr. jur. Eike Albrecht
Der Vorsitzende des Senats
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Neuverkiindung

Grundordnung fir die Branden-
burgische Technische Universitat
Cottbus—Senftenberg (GO BTU)
vom 08.Januar 2016 (AMbl.
01/2016 vom 08. Januar 2016), zu-
letzt gedndert durch die Vierte An-
derungssatzung der Grundord-
nung fiir die Brandenburgische
Technische Universitat Cottbus—
Senftenberg (GO BTU) vom 23. Ja-
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Abschnitt 1 — Allgemeines

§ 1 Name und Sitz

Die Brandenburgische Technische Universitat
Cottbus—Senftenberg (BTU) hat Standorte in
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Cottbus (Zentralcampus und Campus Sachsen-
dorf) und in Senftenberg (Campus Senften-
berg).

§ 2 Rechtsstellung

'Die BTU ist eine Korperschaft des offentlichen
Rechts und zugleich eine staatliche Einrichtung.
2Im Rahmen der Gesetze und dieser Grundord-
nung verwaltet sie ihre Angelegenheiten selbst.
3Sie nimmt ihre gesetzlichen Aufgaben wahr.

§ 3 Struktur und Organe der BTU
'Die BTU gliedert sich in
- die Fakultaten,

- die zentralen Einrichtungen (wissenschaftli-
che Einrichtungen und Betriebseinheiten),

- die Universitatsverwaltung.

°Die zentralen Hochschulorgane der BTU sind
1. die Prasidentin oder der Prasident und

2. der Senat.

§ 4 Mitglieder und Angehorige der BTU

(1) Mitglieder der BTU gemal § 66 Brandenbur-
gisches Hochschulgesetz (BbgHG) sind

1.
a) die Prasidentin oder der Prasident,

b) die hauptberufliche Vizeprasidentin oder der
hauptberufliche Vizeprasident,

2. das nicht nur vortibergehend oder gastweise
hauptberuflich an der BTU tatige wissen-
schaftliche Personal, bestehend aus den

a) Professorinnen und Professoren, Juniorpro-
fessorinnen und Juniorprofessoren, Hoch-
schuldozentinnen und Hochschuldozenten,
Honorarprofessorinnen und Honorarprofes-
soren aufgrund einer Entscheidung der Pra-
sidentin oder des Prasidenten gemaf § 66
Abs. 3 BbgHG, gemeinsam berufenen
Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rern, sowie auflierplanmafigen Professorin-
nen und Professoren, Privatdozentinnen
und Privatdozenten, die in einem hauptbe-
ruflichen Beschaftigungsverhaltnis zur BTU
stehen,

b) Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, wissenschaftlichen und kinstleri-
schen Assistentinnen und Assistenten, wis-
senschaftlichen und kinstlerischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, Beamtinnen
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und Beamten der besonderen Laufbahn
,Dienst als akademischer Rat", Oberassis-
tentinnen und Oberassistenten, Oberingeni-
eurinnen und Oberingenieuren sowie Lehr-
kraften flr besondere Aufgaben,

3. die hauptberuflich an der BTU tatigen sonsti-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

4. die an der BTU eingeschriebenen Studieren-
den einschlieRlich der Promotionsstudieren-
den ohne Beschaftigungsverhaltnis an der
Hochschule.

(2) 'Alle anderen an der Hochschule Tatigen
sind Angehorige der Hochschule. 2Angehdrige
haben nur das aktive Wahlrecht.

§ 5 Ehrensenatorinnen und Ehrensenato-
ren sowie Ehrenmitglieder

(1) Zu Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren
konnen Personlichkeiten ernannt werden, die
sich besondere und langjahrige Verdienste um
die Entwicklung der BTU erworben haben und
diese nachhaltig positiv beeinflusst haben.

(2) Zu Ehrenmitgliedern kdnnen Persdnlichkei-
ten ernannt werden, die sich besondere Ver-
dienste um die Forderung der BTU erworben
haben.

(3) 'Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren
sowie Ehrenmitglieder konnen in die Arbeit der
Gremien der BTU einbezogen werden. ?Die Eh-
rungen begriinden keine Mitwirkungsrechte an
der Hochschule.

(4) Weitere Ehrungen und das Nahere zum Ver-
fahren regelt die Ehrenordnung, die vom Senat
erlassen wird.

Abschnitt 2 — Hochschulgremien

§ 6 Gruppenvertretung

(1) Hochschulgremien sind insbesondere
1. der Senat,

2. die Senatskommissionen,

3. die Fakultatsrate,

4. die Fakultatsratskommissionen und

5. der zentrale Wahlausschuss.

(2) Fur die Vertretung in den Hochschulgremien
bilden

1. die in §4 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a aufge-
fuhrten Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer,
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2. die Akademischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter einschliel3lich aller in §4 Abs. 1
Nr. 2 Buchstabe b genannten Personalgrup-
pen,

3. die sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und

4. die Studierenden

je eine Gruppe.

§ 7 Verfahrensregeln fiir die Gremien

(1) "Jedes Gremium wahlt aus seiner Mitte eine
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie
eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter.
2Naheres zur Wahl und Abwahl regelt die Wahl-
ordnung. 3Jedes Gremium gibt sich eine Ge-
schaftsordnung, gibt es keine Geschaftsord-
nung gilt, die Geschéaftsordnung des Senats
entsprechend.

(2) 'Die oder der Vorsitzende vertritt das Gre-
mium und fUhrt dessen Beschliisse aus. 2Sie
oder er bereitet dessen Sitzungen vor und stellt
die Tagesordnung auf. ®Die oder der Vorsit-
zende des Gremiums sorgt daflir, dass ein Pro-
tokoll gefuhrt wird, welches der Genehmigung
des Gremiums bedarf. “Naheres regelt die je-
weilige Geschaftsordnung.

(3) 'Ein Gremium darf nur in einer ordnungsge-
mafR einberufenen Sitzung beraten und be-
schlieRen. 2Es wird von seiner oder seinem Vor-
sitzenden einberufen; soweit eine Vorsitzende
oder ein Vorsitzender noch nicht gewahlt wor-
den ist, wird diese Aufgabe durch das an Jahren
alteste Mitglied des Gremiums wahrgenommen.
3Ein Gremium ist unverziglich einzuberufen,
wenn mindestens ein Viertel der stimmberech-
tigten Mitglieder, alle Mitglieder einer Gruppe
oder die Prasidentin oder der Prasident — im
Falle der Fakultatsrate die Dekanin oder der De-
kan — dies unter Angabe des Beratungsgegen-
standes verlangt.

(4) 'Die Einladung zur Sitzung muss den Mit-
gliedern des Gremiums spatestens eine Woche
vor der Sitzung zugehen. ?Das Schreiben hat
Angaben Uber Zeit und Ort der Sitzung sowie
eine vorlaufige Tagesordnung zu enthalten. 3Mit
gleicher Frist sind die Angaben Uber Sitzungs-
zeit und -ort sowie die vorlaufige Tagesordnung
hochschuléffentlich bekannt zu machen. “Die
hochschuléffentliche Bekanntmachung erfolgt
durch die Einstellung der in Satz 3 genannten
Informationen in das Intranet der BTU. *Anlagen
zu Tagesordnungspunkten des offentlichen
Teils einer Sitzung sind hochschuléffentlich im
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Intranet der BTU zuganglich zu machen. ®In
dringenden Fallen betragt die in den Satzen 1
und 3 genannte Frist drei Tage, die anderen An-
forderungen der Satze 1 bis 5 bleiben unbe-
ruhrt.

(5) 'Ein  Gremium ist beschlussfahig, wenn
mehr als die Halfte der stimmberechtigten Mit-
glieder des Gremiums sowie Vertreterinnen und
Vertreter von mehr als einer Gruppe anwesend
sind. 2Bei Beschlussunfahigkeit wird die Sitzung
vertagt. *Naheres regelt die Geschaftsordnung.

(6) "Jedes anwesende Mitglied des Gremiums
kann zu einem Beschluss ein Sondervotum ein-
bringen, welches der oder dem Vorsitzenden
spatestens sieben Tage nach der Sitzung
schriftlich vorliegen muss und im Protokoll er-
fasst wird. 2Wird der Beschluss an anderer
Stelle vorgelegt, ist das Sondervotum hinzuzu-
fUgen.

(7) "Auler in den gesetzlich vorgesehenen Fal-
len tagen die Gremien hochschul6ffentlich.
2Umlaufbeschliisse und Vergleichbares sind bei
hochschuléffentlichen Beratungsgegenstanden
unzulassig.

(8) 'Ein Gremium kann per Beschluss die Of-
fentlichkeit ausschlief3en, wenn die Aufrechter-
haltung der Ordnung oder sonstige rechtliche
Grinde dies erfordern. 2Naheres regelt die je-
weilige Geschaftsordnung.

(9) "Mitglieder der Gremien sowie Gaste sind in
jenen Angelegenheiten zur Verschwiegenheit
verpflichtet, die ihnen als Trager dieser Funktion
bekannt geworden sind und deren Vertraulich-
keit sich aus Rechtsvorschriften, aufgrund be-
sonderer Beschlussfassung des zustandigen
Gremiums oder aus der Natur des Gegenstan-
des ergibt. ?Nicht an der BTU Beschaftigte ha-
ben eine Geheimhaltungserklarung zu unter-
schreiben. 3Sie sind auf die mogliche Strafbar-
keit bei Nichteinhaltung hinzuweisen. “Die un-
terschriecbenen  Geheimhaltungserklarungen
werden zentral aufbewahrt.

(10) 'Beschliisse werden mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, soweit gesetz-
lich oder durch die Ordnungen der BTU nichts
anderes vorgesehen ist. 2Diese Mehrheit ist er-
reicht, wenn die Zahl der Ja-Stimmen die der
Nein-Stimmen Ubersteigt. 3Stimmenthaltungen
und ungultige Stimmen zahlen als nicht abge-
gebene Stimmen. “Bei Stimmengleichheit ist
der Antrag abgelehnt. Abstimmungen sind in
der Regel offen. 6Geheime Abstimmungen fin-
den in Personalangelegenheiten sowie dann
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statt, wenn ein anwesendes stimmberechtigtes
Gremienmitglied dies wiinscht. 7In Priifungsan-
gelegenheiten kann durch die jeweilige Pru-
fungsordnung eine abweichende Regelung ge-
troffen werden.

(11) 'Jedes Gremium kann zur Vorbereitung
seiner Beschlisse Kommissionen und Aus-
schisse bilden, soweit gesetzlich oder in den
Ordnungen der BTU nichts anderes vorgese-
hen ist. ?2Die Zusammensetzung soll das Ver-
haltnis der Gruppen im jeweiligen Gremium ab-
bilden. 3Mit einvernehmlichem Beschluss, wo-
bei aus jeder Gruppe mindestens ein Mitglied
anwesend sein muss, kann davon abgewichen
werden. “Die Amtszeiten der Mitglieder von
Kommissionen und Ausschissen enden spa-
testens mit der Amtszeit des Gremiums, das
diese Kommissionen bzw. Ausschisse gebildet
hat. 5Satz 4 gilt nicht fur Priifungsausschiisse
und sonstige Kommissionen bzw. Ausschusse,
die der Natur der Sache nach als standige Kom-
missionen oder standige Ausschisse angelegt
sind (z. B. Kommission zur Untersuchung von
Vorwdurfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens).

(12) Allen Kommissionen und Ausschissen
steht ein umfassendes Informationsrecht zur
Erfallung ihrer Aufgaben zu.

§8 Stimmrecht

(1) Die Mehrheitserfordernisse, Mehrheitsvo-
raussetzungen und Stimmgewichtungen richten
sich nach den geltenden Gesetzen und den
Ordnungen der BTU.

(2) '"Entscheidungen, die die Forschung, kiinst-
lerische Entwicklungsvorhaben oder die Beru-
fung von Professorinnen und Professoren oder
die Bewahrung von Juniorprofessorinnen und
Juniorprofessoren als Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer unmittelbar betreffen, be-
dirfen aulRer der Mehrheit des Gremiums auch
der Mehrheit der dem Gremium angehérenden
Professorinnen und Professoren. 2Abweichen-
des giltin den Fallen des § 15 Satz 1 Nr. 1 bis 3
GWHL.

(3) 'In den Fallen des § 15 Satz 1 Nr. 1 bis 3
GWHL verfiigen die Professorinnen und Profes-
soren, die die Einstellungsvoraussetzungen
nach § 43 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a BbgHG er-
fullen und dies in einem Berufungsverfahren
nachgewiesen haben, sowie die Juniorprofes-
sorinnen und Juniorprofessoren, die sich nach
§ 48 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 BbgHG bewahrt
haben, Uber die Mehrheit der Stimmen in den
Gremien. 2Die hierzu erforderliche Stimmenzahl
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pro Mitglied ergibt sich in Abhangigkeit von der
Zusammensetzung des Gremiums aus der An-
lage 1 zu dieser Grundordnung. 3Besteht nach
einer Gremienwahl die Gruppe nach § 4 Abs. 1
Nr. 2 Buchstabe a nur aus Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrern, die entweder

1. die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Nr. 4
Buchstabe a BbgHG nicht erfiillen oder

2. die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Nr. 4
Buchstabe a BbgHG nicht in einem Beru-
fungsverfahren nachgewiesen haben

und/oder aus Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren, die sich nicht nach § 48 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 BbgHG bewahrt haben, so
wird das Gremium mit weiteren Mitgliedern der
Hochschule aufgefillt, die die entsprechende
Qualifikation aufweisen, bis die in Satz 1 ge-
nannte Mehrheit erreicht ist. “Die Auffiillung des
Gremiums in den Fallen des Satzes 3 erfolgt
aus dem endgultigen (Listen-) Wahlergebnis
der jeweiligen Gremienwahl nach der Reihen-
folge der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer, Juniorprofessorinnen und Juniorprofes-
soren, die die Voraussetzungen aus Satz 1 er-
fullen. °In Fallen, in denen durch das Verfahren
nach den Satzen 3 und 4 die Mehrheit dennoch
nicht sichergestellt, jedoch das Gremium min-
destens mit einem weiteren Hochschulmitglied
mit der in Satz 1 geforderten Qualifikation auf-
gefullt werden kann, gilt Satz 2 entsprechend.

(4) 'In Angelegenheiten der Studienorganisa-
tion und Lehre verfligen die Studierenden in den
Gremien Uber einen Stimmenanteil von mindes-
tens 30 Prozent. 2Die hierzu erforderliche Stim-
menzahl pro Gremienmitglied ergibt sich in Ab-
hangigkeit von der Zusammensetzung des Gre-
miums aus der Anlage 2 zu dieser Grundord-
nung. 3Angelegenheiten der Studienorganisa-
tion und Lehre im Sinne des Satzes 1 sind

1. die Wahl und die Abwahl der Vizeprasidentin
oder des Vizeprasidenten fir Lehre,

2. die Stellungnahme zur Einrichtung oder Auf-
hebung von Studiengangen,

3. der Erlass, die Aufhebung oder die Anderung
von Rahmenordnungen, soweit Studienin-
halte geregelt werden,

4. der Erlass, die Aufhebung oder die Anderung
aller Satzungen und Ordnungen bzw. einzel-
ner Teile davon, soweit sie die Lehre betref-
fen; hierzu zahlen insbesondere Hochschul-
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zulassungs- und Eignungsfeststellungsord-
nungen sowie die Satzung zur Evaluation
der Lehre,

5. die grundsatzlichen Fragen der Lehre und
Lehrorganisation,

die Studien- und Priifungsordnungen,
die Wahl und die Abwahl der Studiendekane,

die Mitwirkung an der Evaluation der Lehre,

© © N o

die Entscheidungen zur Geschaftsordnung
eines Gremiums in Bezug auf die Rege-
lungsbereiche der Nummern 1 bis 8.

(5) 'In Angelegenheiten, die die Bewertung der
Lehre betreffen, verfigen die Vertreterinnen
und Vertreter der Gruppe nach § 4 Abs. 1 Nr. 2
Buchstabe a nicht Gber die Mehrheit der Stim-
men. ?In diesen Fallen ergibt sich die Verteilung
der Stimmenzahl pro Gremienmitglied in Ab-
hangigkeit von der Zusammensetzung des Gre-
miums aus der Anlage 3 zu dieser Grundord-
nung.

§9 Amtszeiten

(1) 'Die Amtszeit von Funktionstragerinnen und
Funktionstragern und Gremien betragt vier
Jahre, soweit gesetzlich oder durch diese
Grundordnung nichts anderes bestimmt ist. ?Die
Amtszeit der Akademischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie der Studierenden betragt
zwei Jahre.

(2) 'Die Wahrnehmung von Amtern in der aka-
demischen oder studentischen Selbstverwal-
tung wird im Umfang von hochstens vier Se-
mestern nicht auf die Regelstudienzeit ange-
rechnet. 2Gleiches gilt fiir Studentinnen, die das
Amt einer dezentralen oder stellvertretenden
dezentralen Gleichstellungsbeauftragten ausu-
ben sowie fur alle Studierenden in anderen Be-
auftragtenamtern.

(3) Die  Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber
uben ihr Amt nach Ablauf der Amtszeit weiter
aus, bis Nachfolgerinnen oder Nachfolger ge-
wahlt worden sind und ihr Amt angetreten ha-
ben.

(4) 'Scheidet eine Amtsinhaberin oder ein
Amtsinhaber bzw. eine Funktionstragerin oder
ein Funktionstrager vor Ablauf der jeweiligen
Amtszeit aus diesem Amt oder dieser Funktion
aus, so fuhrt die jeweilige Stellvertreterin oder
der jeweilige Stellvertreter die Geschafte weiter
bis zum Ablauf der regularen Amtszeit. 2Sofern
auch die Stellvertreterin oder der Stellvertreter
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vor Ablauf der regularen Amtszeit ausscheidet
bzw. keine Stellvertreterpositionen existieren,
finden Nachwahlen statt. 3Die im Rahmen die-
ser Nachwahlen Gewahlten ben das Amt bzw.
die Funktion nur bis zum Ende der urspringli-
chen Amtszeit der bzw. des nach Satz 1 ausge-
schiedenen Amtsinhaberin oder Amtsinhabers,
Funktionstragerin oder Funktionstragers aus.

Abschnitt 3 — Hochschulleitung

§ 10 Aufgaben und Rechte der Prasidentin
oder des Prasidenten

(1) 'Die Prasidentin oder der Prasident leitet die
BTU in eigener Zustandigkeit und Verantwor-
tung und vertritt sie nach auRen. 2Sie oder er ist
fur alle Aufgaben zustandig, soweit keine an-
dere gesetzliche Bestimmung vorliegt. 3Sie oder
er ist insbesondere zustandig fur

1. die Vorbereitung von Konzepten fir die
Hochschulentwicklung,

2. die Errichtung und Auflésung von Fakultaten,
zentralen Einrichtungen sowie von Studien-
gangen nach Anhérung des Senats,

3. die Koordination der Tatigkeit der Fakultaten
und zentralen Einrichtungen insbesondere in
Bezug auf Lehre und Forschung,

4. die Evaluation der Forschung an den Fakul-
taten und zentralen Einrichtungen auf der
Grundlage der Forschungsberichte,

5. die Aufstellung und Bewirtschaftung des
Haushalts sowie die befristete und leistungs-
bezogene Zuweisung von Mitteln und Stellen
an die Fakultaten und zentralen Einrichtun-
gen nach Mal3gabe der Ergebnisse der Eva-
luation,

6. die Wahrung der Ordnung und die Auslibung
des Hausrechts,

7. die Genehmigung von Studien- und Pri-
fungsordnungen sowie von Promotions- und
Habilitationsordnungen,

8. die Erstellung und Umsetzung des Gleich-
stellungskonzepts und der dezentralen
Gleichstellungsplane sowie der Frauenfor-
derrichtlinien und der Frauenférderplane und

9. die Bestellung der Leitung zentraler Einrich-
tungen auf Vorschlag des Senats.

(2) 'Die Prasidentin oder der Prasident wird
durch die hauptberufliche Vizeprasidentin oder
den hauptberuflichen Vizeprasidenten vertre-
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ten. 2In Rechts- und Verwaltungsangelegenhei-
ten wird die Prasidentin oder der Prasident auch
von der Kanzlerin oder dem Kanzler vertreten.

(3) Die Prasidentin oder der Prasident ist
Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter des
in § 39 Abs. 2 Satz 2 BbgHG genannten Hoch-
schulpersonals.

(4) 'Die Prasidentin oder der Prasident wirkt da-
rauf hin, dass die tbrigen Organe, Gremien so-
wie Funktionstragerinnen und Funktionstrager
ihre Aufgaben wahrnehmen und dass die Mit-
glieder der BTU ihre Pflichten erflllen und ihre
Rechte wahrnehmen koénnen. ?Die Prasidentin
oder der Prasident legt dem Senat jahrlich so-
wie auf dessen begrindetes Verlangen hin
schriftlich Rechenschaft Gber die Erflllung ihrer
oder seiner Aufgaben ab. *Der Rechenschafts-
bericht ist alle zwei Jahre in ausflhrlicher Form
vorzulegen. 4lm Zwischenjahr kann er in Form
der Fortschreibung der Zeitreihen aus dem aus-
fuhrlichen Bericht erfolgen.

(5) 'Die Prasidentin oder der Prasident hat
rechtswidrige Beschllisse, MalRnahmen oder
Unterlassungen anderer Hochschulorgane und
sonstiger Stellen der BTU zu beanstanden. ?Die
Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.
3Wird innerhalb einer zu bestimmenden ange-
messenen Frist keine Abhilfe geschaffen, so hat
die Prasidentin oder der Prasident das fur die
Hochschulen zustandige Mitglied der Landesre-
gierung zu unterrichten.

(6) Die Prasidentin oder der Prasident kann die
Auslbung ihres oder seines Hausrechts nach
naherer MalRgabe der Hausordnung Ubertra-
gen.

§ 11 Wahl und Abwahl der Prasidentin oder
des Prasidenten

(1) "Voraussetzung fir das Amt der Prasidentin
oder des Prasidenten ist, dass sie oder er auf-
grund einer mehrjahrigen verantwortlichen be-
ruflichen Tatigkeit, insbesondere in Wissen-
schaft, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechts-
pflege erwarten lasst, dass sie oder er den Auf-
gaben gewachsen ist; sie oder er soll eine ab-
geschlossene Hochschulausbildung besitzen.
2Die Prasidentin oder der Prasident nimmt ihr
oder sein Amt hauptberuflich wahr. 3lhre oder
seine Amtszeit betragt sechs Jahre. *Sie oder er
kann wiedergewahlt werden.

(2) 'Die Prasidentin oder der Prasident wird auf
Grund des Wahlvorschlages der Findungskom-
mission nach § 71 Abs. 2 Satz 1 BbgHG vom
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Senat in geheimer Wahl gewahlt und von dem
fur die Hochschulen zustandigen Mitglied der
Landesregierung bestellt. ?Sie oder er kann
vom Senat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
seiner Mitglieder abgewahlt werden; die Abwahl
ist erst nach Ablauf von sechs Monaten nach
Amtsantritt zulassig. *Naheres in Bezug auf die
Wahl und Abwahl regelt die Wahlordnung.

(3) 'Das Amt der Prasidentin oder des Prasi-
denten ist unvereinbar mit allen Amtern und
Funktionen in der akademischen Selbstverwal-
tung. 2Mit der Amtslibernahme scheidet die Pra-
sidentin oder der Prasident aus diesen Amtern
aus.

§ 12 Zusammensetzung und Arbeit des
Prasidiums

'Das Prasidium besteht aus der Prasidentin
oder dem Prasidenten als Vorsitzender oder
Vorsitzendem, der hauptberuflichen Vizeprasi-
dentin oder dem hauptberuflichen Vizeprasi-
denten, den weiteren Vizeprasidentinnen und
Vizeprasidenten, einem Mitglied der Studieren-
denschaft sowie der Kanzlerin oder dem Kanz-
ler. 2Das Prasidium unterstiitzt die Prasidentin
oder den Prasidenten in der Leitung der BTU.

§ 13 Vizeprasidentinnen und Vizepréasiden-
ten sowie Mitglied der Studierendenschaft

(1) 'Die hauptberufliche Vizeprasidentin oder
der hauptberufliche Vizeprasident wird vom Se-
nat auf Vorschlag der Prasidentin oder des Pra-
sidenten fir sechs Jahre gewahlt. ?lhre oder
seine Wiederwahl ist moglich. *Scheidet die
Prasidentin oder der Prasident vor Ablauf seiner
Amtszeit durch Abwahl oder aus anderen Griin-
den aus, so nimmt die hauptberufliche Vizepra-
sidentin oder der hauptberufliche Vizeprasident
die Aufgaben der Prasidentin oder des Prasi-
denten bis zur Wahl und Bestellung einer Prasi-
dentin oder eines Prasidenten, langstens bis
zum Ablauf der regularen Amtszeit der ausge-
schiedenen Prasidentin oder des ausgeschie-
denen Prasidenten wahr, sofern nicht die Amts-
zeit der hauptberuflichen Vizeprasidentin oder
des hauptberuflichen Vizeprasidenten vorher
endet.

(2) 'Die weiteren Vizeprasidentinnen und Vize-
prasidenten werden vom Senat auf Vorschlag
der Prasidentin oder des Prasidenten gewahlt.
2lhre Wiederwahl ist moglich. 3Sie sind grund-
satzlich nebenberuflich tatig. “lhre Amtszeit be-
tragt drei Jahre. °Sie endet jedoch spéatestens
mit dem Ende der Amtszeit der Prasidentin oder
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des Préasidenten. ®Scheidet die Prasidentin oder
der Prasident vor Ablauf seiner Amtszeit durch
Abwahl oder aus anderen Griinden aus, so en-
det gleichzeitig die Amtszeit der weiteren Vize-
prasidentinnen und Vizeprasidenten.

(3) 'Eine weitere Vizeprasidentin oder ein wei-
terer Vizeprasident kann vom Senat mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder ab-
gewahlt werden. 2Naheres zur Wahl und Ab-
wahl regelt die Wahlordnung.

(4) § 11 Abs. 3 gilt fur Vizeprasidentinnen und
Vizeprasidenten entsprechend.

(5) 'Die Prasidentin oder der Prasident schlagt
nach Anhdrung des obersten beschlussfassen-
den Organs der Studierendenschaft ein Mitglied
der Studierendenschaft gemals § 17 Abs.7
BbgHG dem Senat zur Wahl vor. 2Seine Amts-
zeit betragt ein Jahr. *Eine Wiederwahl ist mog-
lich. “Flr die Vorstellung des Mitglieds der Stu-
dierendenschaft legt der Senat auf der Sitzung,
die auf den Eingang des Wahlvorschlags folgt,
einen Termin fest. °Die oder der Vorsitzende
des Senates ladt das vorgeschlagene Mitglied
in den Senat (6ffentlicher Teil) dazu ein, sich
personlich vorzustellen und seine Ideen Uber
die Ausubung des Amtes eines studentischen
Mitglieds des Leitungsgremiums darzulegen.
®Die oder der Vorsitzende des Senates veran-
lasst die hochschuléffentliche Ankiindigung die-
ser Aussprache. 'Die Wahl kann unmittelbar
nach der Aussprache im Senat (&ffentlicher
Teil) erfolgen. 8Auf Antrag mindestens je eines
Mitglieds des Senates aus mindestens zwei Mit-
gliedergruppen, kann die Wahl einmalig um
héchstens zwei Wochen verschoben werden.
SKommt eine Wahl auch im dritten Wahlgang
nicht zustande, beginnt das Verfahren nach
§ 17 Abs. 7 Satz 1 BbgHG erneut. '°Das Mit-
glied der Studierendenschaft kann abgewahlt
werden. "Es ist abgewahlt, wenn sich der Se-
nat in einer geheimen Abstimmung mit einer
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stim-
men seiner Mitglieder fir eine Abwahl aus-
spricht. '?Bei einer Abwahl findet nur ein Wahl-
gang statt.

§ 14 Kanzlerin oder Kanzler

(1) 'Die Kanzlerin oder der Kanzler der BTU
wird nach Anhérung des Senats von der Prasi-
dentin oder dem Prasidenten bestellt. 2Die
Amtszeit betragt sechs Jahre. 3lhre oder seine
Wiederbestellung ist moglich.

(2) 'Die Kanzlerin oder der Kanzler leitet die
Verwaltung der BTU unter der Verantwortung
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der Prasidentin oder des Prasidenten und fuhrt
die laufenden Geschéfte der Verwaltung. 2Sie
oder er ist Beauftragte oder Beauftragter fur den
Haushalt.

Abschnitt 4 — Senat und Senatskommissio-
nen

§ 15 Senat

(1) Die Mitglieder des Senats werden von den
Mitgliedern und Angehdrigen der BTU nach den
Vorgaben dieser Grundordnung und der Wahl-
ordnung gewahlt.

(2) Dem Senat gehdren an:

1. zwolf Mitglieder der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer,

2. jeweils drei Mitglieder der Gruppe der Aka-
demischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
der Gruppe der sonstigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie der Gruppe der Studie-
renden.

(3) 'Die Mitglieder des Senats nach Abs. 2 Nr. 1
werden sowohl nach dem personalisierten Ver-
haltniswahl- als auch nach dem Mehrheitswahl-
system gewahlt. ?Eine Verrechnung der Stim-
men zwischen den Systemen findet nicht statt
(Grabenwahlsystem). 3Jedes wahlberechtigte
Hochschulmitglied im Sinne des §4 Abs. 1
Nr. 2 Buchstabe a erhalt fir die Wahlen zum
Senat sieben Stimmen: eine Stimme fir eine
Kandidatin oder einen Kandidaten aus der Fa-
kultat, in der das Mitglied wahlberechtigt ist, die
weiteren sechs Stimmen fir die Liste oder Lis-
ten seiner Gruppe. *Die Verteilung der Sitze, die
nach dem Mehrheitswahlsystem vergeben wer-
den, erfolgt in der Form, dass jede der Fakulta-
ten einen Sitz erhalt. SAus der jeweiligen Fakul-
tat ist die- oder derjenige gewahlt, die oder der
die meisten Stimmen auf sich vereinigen
konnte. ®Die restlichen Sitze werden nach MaR-
gabe des jeweiligen Wahlergebnisses auf die
Listen verteilt. "Naheres regelt die Wahlord-
nung.

(4) "Mit Antrags- und Rederecht kann die zent-
rale Gleichstellungsbeauftragte, die Prasidentin
oder der Prasident sowie bei Tagesordnungs-
punkten, welche Ausschreibungen von Profes-
suren, Berufungen oder Studien- und Prifungs-
ordnungen betreffen, die Dekaninnen und De-
kane, und bei allen Angelegenheiten, welche
Belange der Behinderten berlhren, die oder der
Beauftragte fur Behinderte am 6ffentlichen und
nichtoffentlichen Teil der Sitzungen des Senats
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teilnehmen. ?Die Vizeprasidentinnen und Vize-
prasidenten, die Kanzlerin oder der Kanzler so-
wie die Vorsitzenden der Personalrate haben
dort Rederecht.

§ 16 Aufgaben des Senats

(1) 'Der Senat beaufsichtigt die Prasidentin
oder den Prasidenten in Bezug auf die Erfullung
ihrer oder seiner Aufgaben. ?Insbesondere be-
rat er Uber den Rechenschaftsbericht der Prasi-
dentin oder des Prasidenten und den Entwurf
des Haushaltsplans, und er entscheidet Uber
ihre oder seine Entlastung. 3Zur Durchfiihrung
seiner Aufsicht hat der Senat ein umfassendes
Informationsrecht gegenuber der Prasidentin
oder dem Prasidenten.

(2) Der Senat ist zustandig fur

1. den Erlass und die Anderung der Grundord-
nung, der Wahlordnung und der sonstigen
Satzungen der BTU, soweit nicht die Fakul-
taten zustdndig sind, sowie die Stellung-
nahme zu den Satzungen der Fakultaten,

2. die Entscheidung in grundsatzlichen Fragen
der Lehre, der Forschung, des Studiums und
der Prifungen sowie der Férderung des wis-
senschaftlichen und kinstlerischen Nach-
wuchses,

3. die Wahl eines Mitglieds der Findungskom-
mission nach § 71 Abs. 2 BbgHG,

4. die Wahl und die Abwahl der Prasidentin
oder des Prasidenten,

5. die Wahl und die Abwahl der Vizeprasiden-
tinnen und Vizeprasidenten, sowie des Mit-
glieds der Studierendenschaft im Prasidium,

6. die Entscheidung uber den Entwicklungsplan
der Hochschule,

7. die Entscheidung Uber die Vorschlage der
Fakultaten fir die Berufung von Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrern,

8. die Vorschlage an die Prasidentin oder den
Prasidenten hinsichtlich der Einrichtung, An-
derung und Aufhebung von zentralen Ein-
richtungen, Fakultaten und Studiengéngen,

9. die Vorschlage an die Prasidentin oder den
Prasidenten zur Bestellung der Leiterinnen
oder Leiter zentraler Einrichtungen,

10. die Vorschlage an die Prasidentin oder den
Prasidenten zur Bestellung der zentralen
Beauftragten gemaf § 18 und §§ 20 ff.,
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11. die Beschlussfassung Uber die Einrdumung
von Mitgliedschaften in mehreren Fakulta-
ten,

12. die Stellungnahme zu dem Vorschlag des
fur die Hochschule zustandigen Mitglieds
der Landesregierung hinsichtlich der Kandi-
datinnen und Kandidaten flr den Landes-
hochschulrat nach § 86 Abs. 6 BbgHG,

13. die Entscheidung Uber die Einrichtung und
Aufhebung Gemeinsamer Kommissionen
nach § 32 Abs. 1,

14. die Entscheidung Uber die Einrichtung, die
Aufhebung und die Anderung von Zustan-
digkeiten der Ethikkommission nach § 17
Abs. 4,

15. die Beflirwortung der Entscheidung der pro-
movierenden Fakultat auf Verleihung der
Doktorwurde ehrenhalber.

§ 17 Senatskommissionen und Senatsaus-
schiisse

(1) "Zur Vorbereitung und Beratung von Be-
schlussen des Senats werden insbesondere fol-
gende Senatskommissionen gebildet:

1. die Senatskommission fir Struktur und Ent-
wicklung,

2. die Senatskommission fiir Finanzen und
Haushalt,

3. die Senatskommission fiir Lehre, Studium,
Studienreform und Weiterbildung,

4. die Senatskommission fur Forschung, wis-
senschaftlichen Nachwuchs und Technolo-
gietransfer,

5. die Senatskommission fiir Universitatskultur
und Universitare Gemeinschaft.

2Die Prasidentin oder der Prasident und von ihr
oder ihm beauftragte Personen kénnen als
standige Gaste an den Sitzungen der zentralen
Kommissionen teilnehmen. 3Sie oder er kann
die Senatskommissionen zur Erarbeitung von
Stellungnahmen im Einzelfall beauftragen.

(2) 'Die Senatskommissionen bestehen jeweils
aus 13 Personen, von denen sieben der Gruppe
aus § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a sowie je zwei
den anderen Gruppen aus §4 Abs.1 Nr.2
Buchstabe b, Nr. 3 und 4 angehdéren, mit Aus-
nahme der Senatskommission fir Lehre, Stu-
dium, Studienreform und Weiterbildung, der sie-
ben der Gruppe aus § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe
a, vier der Gruppe aus § 4 Abs. 1 Nr. 4 sowie je
eine den anderen Gruppen aus § 4 Abs. 1 Nr. 2
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Buchstabe b und Nr. 3 angehéren. ?Die Senats-
kommission fur Finanzen und Haushalt sowie
die Senatskommission fir Forschung und wis-
senschaftlichen Nachwuchs kénnen auch aus
jeweils sieben Personen, von denen vier der
Gruppe aus § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a sowie
je eine den anderen Gruppen aus § 4 Abs. 1
Nr. 2 Buchstabe b, Nr. 3 und 4 angehdren, be-
stehen.

(3) 'Die Senatskommissionen werden vom Se-
nat auf der Grundlage von Vorschlagen gebildet
und ihre Mitglieder von der jeweiligen Gruppe
des Senats benannt. ?Die Mitglieder miissen
nicht zugleich Mitglied im Senat sein. 3Fir die
personelle Besetzung der Kommissionen wer-
den die Senatsmitglieder und stédndigen Se-
natsgaste, die Fakultatsrate, die zentralen Ein-
richtungen, die Studierendenvertretungen so-
wie die Verwaltung aufgefordert, Vorschlage
einzureichen. “Naheres hierzu regelt die jewei-
lige Geschaftsordnung.

(4) 'Die BTU richtet eine Ethikkommission ein.
2Diese befasst sich insbesondere mit Fragestel-
lungen zum moglichen Einsatz von For-
schungsergebnissen fir nicht friedliche Zwecke
sowie zu Forschungsvorhaben am Menschen
sowie an Tieren und gibt dazu Empfehlungen
ab. 3Naheres regelt die Satzung fir die Ethik-
kommission.

Abschnitt 5 — Zentrale Beauftragte

§ 18 Vertrauensperson fir die gute wissen-
schaftliche Praxis

(1) 'Die Prasidentin oder der Prasident bestellt
auf Vorschlag des Senats eine erfahrene Hoch-
schullehrerin oder einen erfahrenen Hochschul-
lehrer zur Vertrauensperson fir die gute wis-
senschaftliche Praxis sowie eine stellvertre-
tende Vertrauensperson fur den Fall der Befan-
genheit oder der Verhinderung der Vertrauens-
person jeweils fur eine Amtszeit von vier Jah-
ren. 2Wiederbestellungen sind mdglich. °Die
Vertrauensperson sowie die stellvertretende
Vertrauensperson muss die Einstellungsvo-
raussetzungen nach § 43 Abs. 1 Nr. 4 BbgHG
erfillen und dies in einem Berufungsverfahren
nachgewiesen haben. “Die Funktion der Ver-
trauensperson bzw. der stellvertretenden Ver-
trauensperson ist unvereinbar mit leitenden
Funktionen auf Fakultdts- und Universitats-
ebene sowie einer Funktion einer oder eines
Beauftragten nach §§ 19 ff.
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(2) 'Die Vertrauensperson ist Ansprechperson
fur Hinweise zu vermutetem wissenschaftlichen
Fehlverhalten und hat vor allem folgende Auf-
gaben:

1. die Beratung in Fallen vermuteten Fehlver-
haltens und

2. die Erarbeitung von Vorschlagen fir die gute
wissenschaftliche Praxis.

2Sie wird eigenstandig tatig bei Hinweisen auf
vermutetes wissenschaftliches Fehlverhalten.
3Die Vertrauensperson und die stellvertretende
Vertrauensperson gehdren der Kommission zur
Untersuchung von Vorwirfen wissenschaftli-
chen Fehlverhaltens als Gaste mit beratender
Stimme an. *Name und Kontaktmoglichkeit der
Vertrauensperson sowie der stellvertretenden
Vertrauensperson sind auf den Intranet- und In-
ternetseiten der BTU zu veroffentlichen. SWeite-
res regelt die Richtlinie zur Sicherung guter wis-
senschaftlicher Praxis.

§ 19 Zentrale und dezentrale Gleichstel-
lungsbeauftragte

(1) 'Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte
und ihre zwei Stellvertreterinnen werden von
den Mitgliedern und Angehorigen der BTU fir
die Dauer von vier Jahren gewahlt und von der
Prasidentin oder dem Prasidenten bestellt. Die
Wahl wird hochschuléffentlich ausgeschrieben.
3Naheres zur Wahl regelt die Wahlordnung der
BTU.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragten der Hoch-
schule wirken auf die Herstellung der verfas-
sungsrechtlich garantierten Chancengleichheit
von Frau und Mann an der Hochschule hin und
nehmen die Aufgaben und Rechte wahr, die
sich aus § 76 BbgHG ergeben.

(3) 'Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte hat
Informations-, Antrags- und Rederecht in allen
Gremien und kann gegeniber den zustandigen
Stellen der BTU in allen Angelegenheiten, die
die Gleichstellung von Frauen und Mannern be-
treffen, Vorschlage machen und Stellung neh-
men. ?Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte
ist Uber alle Angelegenheiten, die die Gleich-
stellung von Frauen und Mannern an der Uni-
versitat betreffen, rechtzeitig zu informieren und
dazu anzuhoren. 3Sie nimmt an der Beratung
solcher Angelegenheiten in den Gremien der
BTU teil. “In Verfahren, in denen sich Frauen
und Manner beworben haben, insbesondere in
Bereichen, in denen eine Unterreprasentanz
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von Frauen besteht, ist sie zur Teilnahme ver-
pflichtet. 5Sie erhalt Einsicht in alle Akten, die
MaRnahmen betreffen, an denen sie zu beteili-
gen ist. ®Das gilt auch fiir Personalakten. "Die
zentrale Gleichstellungsbeauftragte berichtet
der Prasidentin oder dem Prasidenten und dem
Senat regelmafig Uber ihre Tatigkeit.

(4) 'Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte
werden jeweils durch zwei Stellvertreterinnen
vertreten. ?Bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben vertreten sie sich gegenseitig. *Naheres zu
ihrer Wahl und Abwahl regelt die Wahlordnung.

(5) Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte und
ihre Stellvertreterinnen sowie die dezentralen
Gleichstellungsbeauftragten und ihre Stellver-
treterinnen bilden den Gleichstellungsrat.

(6) Naheres zu den Folgen der Nichtbeteiligung
der zustandigen Gleichstellungsbeauftragten
sowie zum Verfahren bei Entscheidungen ge-
gen das Votum der jeweils zustandigen Gleich-
stellungsbeauftragten regelt eine entspre-
chende Satzung.

(7) 'Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte
nimmt die Aufgabe in Vollzeit hauptberuflich
wahr. 2Steht sie in einem Beschéftigungsver-
haltnis mit der BTU, so wird sie von den Aufga-
ben dieses Beschaftigungsverhaltnisses freige-
stellt. Die dezentralen Gleichstellungsbeauf-
tragten sollen in angemessenem Umfang von
ihren Dienstaufgaben freigestellt werden. “Die
Hochschule stellt der zentralen Gleichstellungs-
beauftragten, ihrer Stellvertreterin oder ihren
Stellvertreterinnen und dem Gleichstellungsrat
nach MalRgabe des Haushalts der Hochschule
in angemessenem Umfang Personal- und
Sachmittel zur Erfullung ihrer Aufgaben zur Ver-
figung.

§ 20 Beauftragte oder Beauftragter fiir Be-
hinderte

(1) 'Die oder der Beauftragte fiir Behinderte
und ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder
sein Stellvertreter werden von der Prasidentin
oder dem Prasidenten auf Vorschlag des Se-
nats flr die Dauer von vier Jahren bestellt. Die
Schwerbehindertenvertretung ist vor der Bestel-
lung zu horen. 3Eine Abberufung ist maoglich.

(2) Die Aufgaben und Rechte der oder des Be-
auftragten fir Behinderte sind

1. die Mitwirkung bei der Organisation der Stu-
dien- und Arbeitsbedingungen nach den Be-
durfnissen behinderter Mitglieder und Ange-
hériger der BTU,
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2. das Recht auf notwendige und sachdienliche
Information sowie das Antrags- und Rede-
recht in allen Gremien, soweit die Belange
der Behinderten beruhrt sind,

3. die Stellungnahme gegentiber der BTU in al-
len Angelegenheiten, welche die Belange
der Behinderten und ihrer Vertretungen be-
rihren,

4. die regelmaRige Berichterstattung an die
Prasidentin oder den Prasidenten uber ihre
oder seine Tatigkeit und

5. die Beratung der Prasidentin oder des Prasi-
denten in allen Angelegenheiten, welche die
Belange der Behinderten und ihrer Vertre-
tungen berlhren.

§ 21 Datenschutzbeauftragte oder Daten-
schutzbeauftragter

- aufgehoben -

§ 22 Berufungsbeauftragung

(1) 'Die Prasidentin oder der Prasident bestellt
auf Vorschlag des Senats ein oder zwei Mitglie-
der der BTU, die einer der Gruppen nach § 4
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a, Nr. 2 Buchstabe b
oder Nr. 3 angehoren, zur/zum bzw. zu zentra-
len Berufungsbeauftragten. 2Die Amtszeit ist an
die Amtszeit des Prasidenten gebunden. 3Wie-
derbestellungen sind moglich. “Sie oder er soll
in angemessenem Umfang von ihren bzw. sei-
nen sonstigen Aufgaben aus dem Beschafti-
gungsverhaltnis mit der BTU freigestellt wer-
den. °Die Satze 1 bis 4 gelten flr die ebenfalls
auf Vorschlag des Senats von der Prasidentin
oder dem Prasidenten zu bestellenden bis zu
funf Stellvertreterinnen oder Stellvertreter ent-
sprechend. ®Die Regelung des Satzes 2 gilt mit
Inkrafttreten der 1. Anderungssatzung der GO
BTU rickwirkend auch fur die aufgrund von
§ 22 Abs. 1 GO BTU vom 08.01.2016 (AMbl.
01/2016 vom 08.01.2016) bestellten Berufungs-
beauftragten.

(2) 'Sie oder er unterrichtet regelmaBig die
Hochschulleitung tber den Fortgang des Ver-
fahrens. 2Aufgaben der oder des Berufungsbe-
auftragten im jeweiligen Berufungsverfahren
sind

1. die Qualitatssicherung,
2. die Standardisierung,

3. die Kontrolle der Einhaltung der strategi-
schen Ziele der Hochschulentwicklung,
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4. die Sicherstellung, dass die in der Ausschrei-
bung formulierten Auswahlkriterien im jewei-
ligen Verfahren berlcksichtigt werden.

3Zur Sicherstellung dieser Aufgabenwahrneh-
mung hat die oder der jeweils zustandige Beru-
fungsbeauftragte ein umfassendes Informati-
onsrecht. “Die BTU gewahrt der oder dem zent-
ralen Berufungsbeauftragten und ihren oder
seinen Stellvertreterinnen und Stellvertretern
nach Mafligabe des Haushalts der BTU in ange-
messenem Umfang Unterstitzung.

§ 23 Beauftragte oder Beauftragter oder
standiger Ausschuss fiir Information, Kom-
munikation und Medien

(1) 'Die Prasidentin oder der Prasident kann
das Amt einer oder eines Beauftragten bzw. ei-
nen standigen Ausschuss fur Information, Kom-
munikation und Medien einrichten. 2Die oder
der Beauftragte bzw. der Ausschuss berat die
Hochschulleitung und plant strategisch alle Ent-
wicklungen, die die Informations-, Kommunika-
tions- und Medieninfrastruktur der Universitat
betreffen und integriert diese in ein Gesamtkon-
zept fur Digitalisierung.

(2) Dem Ausschuss gehéren mindestens an:

a) das fur IT-Fragen zustandige Mitglied der
Hochschulleitung (Sprecherin oder Spre-
cher),

b) die Leiterin oder der Leiter des Informations-,
Kommunikations- und Medienzentrums,

c) die Kanzlerin oder der Kanzler,

d) die oder der fur die Lehre zustandige Vize-
prasidentin oder Vizeprasident

sowie

e) eine Hochschullehrerin oder ein Hochschul-
lehrer auf dem Gebiet der Informationstech-
nologie.

(3) Der Ausschuss kann Beratende, z. B. die
Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutz-
beauftragten, zur Aufgabenerfillung gemaf
Abs. 1 hinzuziehen.

(4) 'Die oder der Beauftragte bzw. das Aus-
schussmitglied gemal Abs. 2 Buchst. e sowie
die weiteren Ausschussmitglieder werden flr
eine Amtszeit von vier Jahren auf Vorschlag des
Senats von der Prasidentin oder dem Prasiden-
ten bestellt. 2Wiederbestellungen sind mdglich.

(5) 'Das Amt der Beauftragten oder des Beauf-
tragten bzw. die Amter im Ausschuss werden
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nebenberuflich ausgelibt. 2Die oder der Beauf-
tragte soll bzw. die Ausschussmitglieder sollen
in angemessenem Umfang von ihren oder sei-
nen bzw. ihren sonstigen Dienstaufgaben frei-
gestellt werden.

§ 24 Beauftragte oder Beauftragter fiir das
Umweltmanagement

(1) 'Die Prasidentin oder der Prasident kann
das nebenberuflich auszulibende Amt einer
oder eines Beauftragten fir das Umweltma-
nagement einrichten. 2Die oder der Beauftragte
koordiniert alle strategischen Aufgaben zur
Konzeption und Umsetzung der Umweltmana-
gementstrategie der BTU einschliel3lich einer
mdglichen Teilnahme der BTU an einem zertifi-
zierten Umweltmanagementsystem.

(2) 'Die oder der Beauftragte fir das Umwelt-
management wird fir eine Amtszeit von vier
Jahren auf Vorschlag des Senats von der Pra-
sidentin oder dem Prasidenten bestellt. 2Sie
oder er soll in angemessenem Umfang von ih-
ren oder seinen sonstigen Dienstaufgaben frei-
gestellt werden. 3Die Wiederbestellung ist zu-
lassig.

(3) 'Die oder der Beauftragte fiir das Umwelt-
management erhalt die fur ihre oder seine Ta-
tigkeit notwendige fachliche und personelle Un-
terstitzung. 2Sie oder er wird von der Verwal-
tung unterstitzt; diese ist ihr oder ihm gegen-
Uber im Rahmen der Gesetze auskunftspflich-
tig, soweit nicht gesetzliche Vorschriften entge-
genstehen.

Abschnitt 6 — Fakultaten

§ 25 Struktur und Organe der Fakultiten

(1) 'Die Fakultaten gliedern sich in

Fachgebiete,

Arbeitsbereiche,

Institute und

Fakultatseinrichtungen (wissenschaftliche
Einrichtungen und Betriebseinheiten).

2Das Fuhren der Bezeichnung ,Lehrstuhl“ oder
.Lehrgebiet” flir ein Fachgebiet ist bis zum Aus-
scheiden der Inhaberin oder des Inhabers als
Mitglied der BTU zulassig, sofern die Bezeich-
nung bis zum 30.06.2013 gefiihrt wurde. *Die
schriftliche Mitteilung ist an die Dekanin oder
den Dekan zu richten.

(2) Die Organe der Fakultat sind
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- die Dekanin oder der Dekan,
- der Fakultatsrat.

(3) 'Die Fakultaten kénnen zusatzlich zu den
Organen aus Abs. 2 einen erweiterten Fakul-
tatsrat einrichten. 2Aufgaben, Zusammenset-
zung und Verfahren eines erweiterten Fakul-
tatsrates regeln die Fakultaten durch Satzung.
3Sofern ein erweiterter Fakultatsrat fiir Ent-
scheidungen in den Fallen des § 15 GWHL zu-
standig ist, ist sicherzustellen, dass die Profes-
sorinnen und Professoren, die die Einstellungs-
voraussetzungen des §43 Abs. 1 Nr. 4 Buch-
stabe a BbgHG erflllen und dies in einem Be-
rufungsverfahren nachgewiesen haben, sowie
die nach § 48 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 BbgHG be-
wahrten Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren Uber die Mehrheit der Stimmen verfu-
gen. “Sofern ein erweiterter Fakultatsrat Gber
Angelegenheiten der Lehre entscheiden soll,
sind die Vorgaben des § 67 Abs. 1 BbgHG ein-
zuhalten.

§ 26 Aufgaben der Dekanin oder des De-
kans

(1) 'Die Dekanin oder der Dekan leitet die Fa-
kultat und vertritt sie innerhalb der BTU. 2Sie
oder er ist fur alle Aufgaben der Fakultat zustan-
dig, soweit das BbgHG nichts anderes be-
stimmt. 3Sie oder er ist in Bezug auf die Fakultat
insbesondere zustandig fir

1. die Aufstellung von Entwicklungskonzepten,
2. die Koordinierung von Forschung und Lehre,
3. die Studien- und Prifungsorganisation,
4

. die Sicherstellung des Lehrangebots, das
zur Einhaltung der Studienordnungen erfor-
derlich ist,

5. die Entscheidung Uber den Einsatz der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultat,

6. die Vorschlage an den Fakultatsrat zur Bil-
dung von Fakultatseinrichtungen sowie die
Ernennung ihrer Leitung,

7. die Verteilung der der Fakultat zugewiese-
nen Mittel und Stellen unter Berucksichti-
gung der Ergebnisse der Evaluation von
Lehre, Forschung und akademischer Dienst-
leistung,

8. die regelmaRige Erstellung des Lehr- und
Forschungsberichts nach § 82 Abs. 4 Satz 2
BbgHG an die Prasidentin oder den Prasi-
denten und
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9. die Evaluierung der Struktureinheiten der Fa-
kultat unter Mitwirkung der Fakultat.

(2) 'Die Dekanin oder der Dekan wirkt darauf
hin, dass die Mitglieder und Angehdrigen der
Fakultat ihre Aufgaben wahrnehmen. 2Sie oder
er ist gegenliber den in § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe a aufgefiihrten Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrern der Fakultat in Angelegenhei-
ten der Lehr- und Prifungsorganisation wei-
sungsbefugt.

(3) Die Dekanin oder der Dekan hat in Sitzun-
gen des Fakultatsrats Rede- und Antragsrecht.

(4) Das Amt der Dekanin oder des Dekans ist
mit der Mitgliedschaft im Senat oder im Fakul-
tatsrat unvereinbar.

§ 27 Wahl der Dekanin oder des Dekans

'Die Dekanin oder der Dekan wird auf Vor-
schlag der Prasidentin oder des Prasidenten
vom Fakultatsrat aus dem Kreis der der Fakultat
angehorenden  Hochschullehrerinnen  und
Hochschullehrer fir eine Amtszeit von vier Jah-
ren gewahlt. 2lhre oder seine Wiederwahl ist
moglich. 3Naheres in Bezug auf die Wahl und
Abwahl regelt die Wahlordnung.

§ 28 Prodekaninnen oder Prodekane, Stu-
diendekaninnen oder Studiendekane, Studi-
engangsleiterinnen oder Studiengangslei-
ter, Dekanat

(1) In der Fakultat wird fur jeden Standort, dem
mindestens flinf Fachgebiete der Fakultat zuge-
ordnet sind, eine Prodekanin oder ein Prodekan
gewahilt.

(2) "Prodekaninnen und Prodekane werden auf
Vorschlag der Dekanin oder des Dekans vom
Fakultatsrat aus dem Kreis der der Fakultat an-
gehoérenden Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer fir eine Amtszeit von vier Jahren
gewahlt. ?lhre oder seine Amtszeit endet spa-
testens mit der Amtszeit der Dekanin oder des
Dekans. 3Naheres in Bezug auf die Wahl und
Abwahl regelt die Wahlordnung.

(3) 'Die Dekanin oder der Dekan legt fest, wel-
che Prodekanin oder welcher Prodekan sie oder
ihn vertritt. 2Ist eine Vertretung durch eine Pro-
dekanin oder einen Prodekan nicht méglich, be-
stimmt die Dekanin oder der Dekan, welche
Hochschullehrerin oder welcher Hochschulleh-
rer, die dem Fakultatsrat, oder welche Person,
die einem nach Abs. 6 gebildeten Dekanat an-
gehort und Aufgaben des hoheren Dienstes
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wahrnimmt, sie oder ihn ausnahmsweise ver-
tritt. *Die Vertretungsregelung ist der Prasiden-
tin oder dem Prasidenten und der oder dem Se-
natsvorsitzenden anzuzeigen.

(4) 'Der Fakultatsrat kann auf Vorschlag der
Dekanin oder des Dekans eine Hochschullehre-
rin oder einen Hochschullehrer der Fakultat
oder die Prodekanin oder den Prodekan fir eine
Amtszeit von vier Jahren zur Studiendekanin
bzw. zum Studiendekan wahlen. ?Die Studien-
dekanin oder der Studiendekan unterstitzt die
Dekanin oder den Dekan insbesondere in allen
Aufgaben der Organisation und Koordination
der Studienplane und Prifungen der Fakultéat.
3Abs. 3 Satz 2 und 3 finden entsprechende An-
wendung. *Werden in einer Fakultat starker the-
oriegeleitete und starker anwendungsbezogene
Studiengange angeboten, kann fir jeden dieser
Bereiche eine Studiendekanin oder ein Studien-
dekan gewahlt werden.

(5) 'Fir jeden Studiengang der Fakultat bestellt
die Dekanin oder der Dekan im Benehmen mit
dem Fakultdtsrat eine Studiengangsleiterin
oder einen Studiengangsleiter. 2Die Abberufung
erfolgt entsprechend. 3Studiengangsleitungen
kénnen auch durch die Studiendekanin oder
den Studiendekan wahrgenommen werden.

(6) 'In jeder Fakultat wird zur Unterstiitzung der
Dekanin oder des Dekans und unter ihrer oder
seiner Leitung ein Dekanat gebildet, dem neben
der Dekanin oder dem Dekan die Prodekanin-
nen und Prodekane und gegebenenfalls die
Studiendekaninnen und Studiendekane ange-
horen. 2Die Dekanin oder der Dekan kann wei-
tere hauptberuflich Tatige der Fakultat bestim-
men, die dem Dekanat angehéren.

§ 29 Fakultatsrat

(1) Die Mitglieder des Fakultatsrats werden von
den Mitgliedern und Angehdrigen der Fakultat
nach der Wahlordnung gewahilt.

(2) Dem Fakultatsrat gehéren an:

1. sechs Mitglieder der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer,

2. zwei Mitglieder der Gruppe der Akademi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

3. eine sonstige Mitarbeiterin oder ein sonstiger
Mitarbeiter und

4. zwei Studierende.

(3) 'Der Fakultatsrat beaufsichtigt die Dekanin
oder den Dekan in Bezug auf die Erflllung ihrer
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oder seiner Aufgaben. 2Insbesondere berat er
Uber den Rechenschaftsbericht der Dekanin
oder des Dekans und er entscheidet Uber deren
oder dessen Entlastung. 3Zur Durchflihrung sei-
ner Aufsicht hat der Fakultatsrat ein umfassen-
des Informationsrecht gegenliber der Dekanin
oder dem Dekan.

(4) 'Der Fakultatsrat ist, soweit das BbgHG
oder diese Grundordnung nichts anderes be-
stimmen, zustandig fur

1. den Erlass von Satzungen, Prifungs- und
Studienordnungen,

2. den Erlass von Promotions- und Habilitati-
onsordnungen,

3. die Mitwirkung an der und die Entscheidung
Uber die Struktur- und Entwicklungsplanung
der Fakultat,

4. die Entscheidung tber Promotionen,

5. die Mitwirkung an der Evaluation und Koordi-
nation von Lehre, Forschung und akademi-
scher Dienstleistung in der Fakultat,

6. die Wahl und die Abwahl der Dekanin oder
des Dekans, der Prodekaninnen und Prode-
kane sowie der Studiendekaninnen und Stu-
diendekane,

7. fUr den Vorschlag an die Dekanin oder den
Dekan fir einen an die Prasidentin oder den
Prasidenten zu richtenden Antrag auf Verlei-
hung der Wurde einer auflerplanmafigen
Professorin oder eines auflerplanmaRigen
Professors sowie Bestellung einer Honorar-
professorin oder eines Honorarprofessors,

8. die Beschlussfassung Uber die Verleihung
der Wuirde eines Ehrendoktors nach der Pro-
motionsordnung,

9. die Entscheidung Uber die Einrichtung und
Auflésung von Fakultatseinrichtungen sowie
den Vorschlag fir ihre Leitung.

’Der Fakultatsrat kann zu allen Fragen der
Hochschulentwicklungsplanung der BTU Stel-
lung nehmen. *Die Dekanin oder der Dekan legt
diese Stellungnahme der Prasidentin oder dem
Prasidenten und dem Senat vor.

(5) "Vor Entscheidungen des Fakultatsrats (iber
Angelegenheiten, die eine wissenschaftliche
Einrichtung oder Betriebseinheit der Fakultat
unmittelbar berihren, ist deren Leitung Gele-
genheit zu geben, sich mit dem Sachverhalt zu
befassen und sich zu duRern. 2Zu den sie be-
treffenden Entscheidungen des Fakultatsrats
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kann diese Sondervoten abgeben. °Die glei-
chen Rechte haben alle Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer bei der Beschlussfassung
des Fakultatsrats Uber Angelegenheiten, die ihr
Fach oder ihre Dienstaufgaben beriihren. *Bei
der Beratung von Fragen eines Faches, das im
Fakultatsrat nicht durch eine Hochschullehrerin
oder einen Hochschullehrer vertreten ist, ist
mindestens einer Hochschullehrerin oder einem
Hochschullehrer dieses Fachs Gelegenheit zu
geben, an den Beratungen teilzunehmen.

§ 30 Mitglieder der Fakultat

(1) Mitglieder der Fakultat sind die ihr zugeord-
neten Mitglieder der BTU.

(2) Die Mitgliedschaft von Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrern in mehreren Fakulta-
ten bedarf der Zustimmung der Fakultatsrate
der betroffenen Fakultaten sowie der Zustim-
mung des Senats.

(3) 'Bei einer Mitgliedschaft in mehreren Fakul-
taten hat die oder der Betroffene schriftlich zu
erklaren, in welcher Fakultat sie ihre oder er
seine mitgliedschaftlichen Rechte austiben will.
2Studierende mehrerer Studiengénge verschie-
dener Fakultdten haben sich bei der Einschrei-
bung bzw. Rickmeldung fir die Zugehdrigkeit
zu einer Fakultat zu entscheiden. *Das gleiche
gilt, wenn ein Studiengang mehreren Fakultaten
zugeordnet ist. “Akademische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie sonstige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die mehreren Fakultaten zuge-
ordnet sind, geben ihre Erklarung nach Satz 1
gegeniiber der Personalverwaltung ab. Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer geben
diese Erklarung gegeniber den Fakultatsraten
der betroffenen Fakultaten sowie gegeniber
dem Senat ab.

§ 31 Promotionen, Habilitationen, Berufun-
gen

(1) 'Die Dekanin oder der Dekan leitet in der
Regel die Promotions- und Habilitationsverfah-
ren. 2Sie oder er bildet im Einvernehmen mit
dem Fakultatsrat eine Promotions- bzw. Habili-
tationskommission zur Durchfiihrung des Ver-
fahrens. ®Einzelheiten regeln die fir die Fakultat
geltenden Promotions- und Habilitationsord-
nungen.

(2) Fur Berufungen ist die Berufungsordnung
der BTU anzuwenden.

31.03.2025

§ 32 Gemeinsame Kommissionen, Institute
und Arbeitsbereiche der Fakultaten

(1) '"Gemeinsame Kommissionen kdnnen zeit-
lich unbegrenzt oder befristet eingerichtet wer-
den, um Aufgaben der Fakultaten oder eines ih-
rer Organe in

1. Angelegenheiten des Erlasses von Studien-
und Prifungsordnungen,

2. Angelegenheiten der Studien- und Prifungs-
organisation oder

3. Angelegenheiten der Lehre und Lehrorgani-
sation

fur Studiengéange wahrzunehmen. 2Uber die
Einrichtung und die Aufhebung sowie die Ande-
rung des Aufgabenbereiches einer Gemeinsa-
men Kommission entscheidet der Senat

1. auf Antrag der Prasidentin oder des Prasi-
denten,

2. auf Antrag eines an dem Studiengang betei-
ligten Fakultatsrates,

3. auf Antrag Ubereinstimmender Beschlisse
der fur den jeweiligen Studiengang zustandi-
gen Fakultatsrate oder

4. nach Malgabe des Hochschulentwicklungs-
planes.

3Die betroffenen Fakultaten sind vor einer Ent-
scheidung nach Satz 2 vom Senat anzuhéren.
“Fir die Besetzung einer Gemeinsamen Kom-
mission gilt § 17 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 ent-
sprechend. °Naheres zur Wabhl ihrer Mitglieder
bestimmt die Wahlordnung.

(2) 'Der Einrichtungsbeschluss fir eine Ge-
meinsame Kommission muss enthalten:

1. die Angabe, ob es sich um eine standige
oder eine nicht stdndige Gemeinsame Kom-
mission handelt,

2. die Angabe, ob es sich um eine Gemein-
same Kommission mit oder ohne Entschei-
dungsbefugnis handelt,

3. Aufgaben der Gemeinsamen Kommission —
bei einer Gemeinsamen Kommission mit
Entscheidungsbefugnis ist insbesondere
festzulegen, welche Kompetenzen welcher
Fakultatsrate ihr Ubertragen werden — und

4. die Anzahl der Mitglieder sowie ihre Vertei-
lung auf die Mitgliedergruppen und auf die
beteiligten Fakultaten.

2§ 82 Absatze 3 und 4 BbgHG bleiben von
Abs. 2 Nr. 3 unberiihrt.

Neuverkindung: Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zuletzt
geandert durch die Vierte Anderungssatzung der Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025 (AMbl. 08/2025

vom 31.03.2025).



31.03.2025

(3) 'Zur Erflllung der Aufgaben der Fakultaten
in Forschung und Lehre kénnen Institute gebil-
det werden. 2Uber Einrichtung, Anderung und
Aufldsung sowie Uber die innere Strukturierung,
insbesondere die Einrichtung eines Institutsra-
tes als Gremium entscheidet der Fakultatsrat.
3Die Dekanin oder der Dekan und der Fakultats-
rat kbnnen Aufgaben an den Institutsrat bzw.
die Institutsleiterin oder den Institutsleiter Gber-
tragen.

(4) 'Zur Erflllung der Aufgaben der Fakultaten
in Forschung und Lehre kénnen Fachgebiete
der BTU Arbeitsbereiche bilden. ?Diese kénnen
fakultatsiibergreifend errichtet werden. *Fach-
gebiete kdnnen mehreren Arbeitsbereichen zu-
geordnet sein. *Die Arbeitsbereiche arbeiten auf
kollegialer Basis mit den den beteiligten Fach-
gebieten zur Verfigung stehenden Stellen und
Mitteln.

Abschnitt 7 — Zentrale Einrichtungen und
Fakultatseinrichtungen

§ 33 Errichtung und Organisation

(1) 'Zentrale Einrichtungen kénnen nach MaR-
gabe des BbgHG errichtet werden. 2F(ir die be-
reits vor dem Inkrafttreten dieser Grundordnung
vorhandenen zentralen Einrichtungen gelten
die Regelungen der nachfolgenden Absétze
entsprechend.

(2) "Ober die Errichtung, Anderung in Bezug auf
Aufgaben und personellen Umfang sowie die
Auflésung von zentralen Einrichtungen ent-
scheidet die Prasidentin oder der Prasident
nach Anhérung des Senats, bei Anderung und
Auflésung nach Anhérung der jeweils betroffe-
nen zentralen Einrichtung; bei Fakultatseinrich-
tungen entscheidet der Fakultatsrat, bei Ande-
rung und Auflésung nach Anhérung der jeweils
betroffenen Fakultatseinrichtung. 2Der Errich-
tungsbeschluss bezeichnet Aufgaben sowie
Personal- und Sachmittel. *Uber die Struktur
der zentralen Einrichtungen entscheidet die
Prasidentin oder der Prasident unter Berlck-
sichtigung der Vorschlage des Senats und der
jeweiligen betroffenen zentralen Einrichtung;
bei Fakultatseinrichtungen entscheidet der Fa-
kultdtsrat nach Anhérung der jeweiligen be-
troffenen Fakultatseinrichtung.

(3) Die zentralen Einrichtungen und Fakultats-
einrichtungen entscheiden uber die Verwen-
dung der ihnen zugewiesenen sachlichen und
personellen Mittel.
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§ 34 Leitung der Einrichtungen

(1) 'Die Leitung von Fakultatseinrichtungen
wird von der Dekanin oder dem Dekan auf Vor-
schlag des Fakultatsrats, bei zentralen Einrich-
tungen von der Prasidentin oder dem Prasiden-
ten auf Vorschlag des Senats bestellt. 2Wissen-
schaftliche Einrichtungen nach § 3 Satz 1 und
nach § 25 Satz 1 sollen befristet fir vier Jahre
von einer Hochschullehrerin bzw. einem Hoch-
schullehrer oder mehreren Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrern geleitet werden.
3Ihre oder seine Wiederbestellung ist moglich.

(2) Fur zentrale Betriebseinheiten kann die Pra-
sidentin oder der Prasident Ausschusse bilden,
die die zustandigen Stellen der BTU beraten.

(3) 'Die Leiterinnen oder die Leiter von zentra-
len und Fakultatseinrichtungen legen rechtzeitig
vor Ablauf ihrer Bestellung einen Rechen-
schaftsbericht vor. 2Dieser ist bei Fakultatsein-
richtungen gegenuber dem Fakultatsrat und der
Dekanin oder dem Dekan, bei zentralen Einrich-
tungen dem Senat und der Prasidentin oder
dem Prasidenten gegeniber abzugeben.

§ 35 Informations-, Kommunikations- und
Medienzentrum

(1) Das Informations-, Kommunikations- und
Medienzentrum (IKMZ) ist eine zentrale Einrich-
tung der BTU, in der die Strukturbereiche der
Informations-, Kommunikations- und Medien-
versorgung der Universitat unter einer gemein-
samen Leitung zusammengefasst sind.

(2) 'Der Auftrag des IKMZ ist die effiziente und
nutzungsgerechte Versorgung von Forschung,
Lehre, Studium, Weiterbildung und Verwaltung
mit Diensten der Daten- und Informationsverar-
beitung sowie der Netz-, System- und Sicher-
heitstechnik, mit Diensten der Literatur- und In-
formationsversorgung und mit Diensten zur Un-
terstiitzung multimedialer Arbeitsformen in For-
schung, Lehre, Studium, Weiterbildung und
Verwaltung. 2Zugleich hat das IKMZ auf diesen
Gebieten eine koordinierende Aufgabe flr die
Hochschule. 3Das IKMZ arbeitet mit den fiir die
Informationsinfrastruktur Verantwortlichen aller
Strukturbereiche (Fakultaten, Verwaltung, zent-
rale Einrichtungen) zusammen.

(3) 'Fur die Informationsinfrastruktur der BTU
und deren Weiterentwicklung wird von der Pra-
sidentin oder dem Prasidenten auf Vorschlag
des Senats ein Beirat fur vier Jahre eingesetzt,
dem Vertreterinnen bzw. Vertreter der Hoch-
schulleitung, der Fakultaten, der Akademischen

Neuverkindung: Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitét Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zuletzt
geandert durch die Vierte Anderungssatzung der Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025 (AMbl. 08/2025

vom 31.03.2025).
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und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie der Studierenden angehotren. 2Dem Bei-
rat kbnnen auch externe sachverstandige Per-
sonen angehoren.

§ 36 Wissenschaftliche Einrichtungen und
Betriebseinheiten fiir mehrere Hochschulen

(1) 'Die Prasidentin oder der Prasident kann
nach Stellungnahme durch den Senat gemein-
sam mit den Prasidentinnen und Prasidenten
der anderen beteiligten Hochschulen wissen-
schaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
fur mehrere Hochschulen errichten und gestal-
ten. 2Die Leitung wird auf Vorschlag des Senats
und der zustandigen Organe der anderen betei-
ligten Hochschulen befristet von den Prasiden-
tinnen und Prasidenten bestimmt. 3Die Wieder-
bestellung ist zulassig.

(2) 'Die BTU kann gemeinsame wissenschaftli-
che Einrichtungen und Betriebseinheiten mit
anderen Hochschulen auflierhalb des Landes
Brandenburg errichten. ?Die Regelungen Uber
den Abschluss landertbergreifender oder inter-
nationaler Vereinbarungen und Abkommen
bleiben unberthrt.

§ 37 An-Institute und interdisziplindre Ar-
beitsgruppen

(1) "Wissenschaftliche Einrichtungen auRer-
halb der BTU kdnnen nach Anhérung des Se-
nats und Genehmigung der Prasidentin oder
des Préasidenten als An-Institute der BTU ge-
fuhrt werden. 2Sie sind berechtigt, die Bezeich-
nung ,An-Institut der BTU“ zu fuihren. 3Naheres
regelt eine Satzung.

(2) "Zur Durchfiihrung bestimmter Forschungs-
projekte kdnnen interdisziplindre Arbeitsgrup-
pen gebildet werden. 2Diese Arbeitsgruppen
sollen in sachlich gebotenem Umfang aus zent-
ral bewirtschafteten Forschungsmitteln gefor-
dert werden. *Hierliber entscheidet der Senat.

(3) "Interdisziplinare  Arbeitsgruppen kdénnen
nach Anhérung des Senats durch eine Ent-
scheidung der Prasidentin oder des Prasiden-
ten Fakultaten angegliedert oder hochschul-
Ubergreifend und auch unter Beteiligung von
Forschungstragern und Wissenschaftlerinnen
oder Wissenschaftlern auflerhalb des Hoch-
schulbereichs gebildet werden. ?In diesem Fall
ist die Beteiligung der einzelnen Hochschulen
und sonstiger Forschungstrager an den zuzu-
weisenden Forschungsmitteln durch Vereinba-
rung festzulegen.

31.03.2025
Abschnitt 8 — Ubergangsregelungen

§ 38 Ubergangsregelungen

(1) 'Far die bereits vor Inkrafttreten dieser
Grundordnung bestehenden Studiengénge sind
die bisherigen Studien- und Prifungsordnun-
gen glltig bis zum Erlass neuer Ordnungen.
2Die vor Inkrafttreten dieser Grundordnung be-
stehenden Prifungsausschisse bleiben bis zur
Bildung neuer Prifungsausschiisse bestehen.

(2) "Promotionsverfahren werden vorbehaltlich
der Regelung in Satz 3 nach der Ordnung wei-
tergefiihrt unter deren Geltung das Verfahren
begonnen wurde, sofern die Dissertation inner-
halb von vier Jahren nach Inkrafttreten der Pro-
motionsrahmenordnung zur Begutachtung ein-
gereicht wird. 2Fir Promotionsverfahren, die im
Zeitraum bis zum Erlass einer neuen Promo-
tionsordnung an der jeweiligen Fakultat begon-
nen werden, gilt die Promotionsordnung der Fa-
kultat, der die Professur der Erstbetreuerin oder
des Erstbetreuers zugeordnet war. *Nach Er-
lass einer neuen Promotionsordnung ihrer oder
seiner Fakultat erklart die Promovendin oder
der Promovend schriftlich gegenuber der Deka-
nin oder dem Dekan, nach welcher Ordnung
das Verfahren durchfiihrt werden soll. “Die
Satze 1 bis 3 gelten entsprechend fiir den Fall,
dass die Erstbetreuerin oder der Erstbetreuer
bislang einer Fakultat oder einer Einrichtung zu-
geordnet war, die keine Promotionsordnung er-
lassen hatte.

(3) Fur Habilitationen gilt Abs. 2 entsprechend.

§ 39 Organ nach § 6 Abs. 2 GWHL

'Als weiteres Hochschulorgan der BTU wird das
Organ nach § 6 Abs. 2 GWHL gebildet. ?Dieses
setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des
Senats. *Einzelheiten zum Organ regelt die Sat-
zung des Organs.

Abschnitt 9 — Schlussvorschriften

§ 40 Inkrafttreten und AuBerkrafttreten

(1) Regelung zum Inkrafttreten der GO BTU
sieche §40 GO BTU vom 08.01.2016 (AMbl.
01/2016 vom 08.01.2016).

(2) Die vierte Anderungssatzung tritt am Tag
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(3) Der Wortlaut der GO BTU wird in der Fas-
sung der vierten Anderungssatzung als Neufas-
sung bekannt gemacht.

Neuverkindung: Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zuletzt
geandert durch die Vierte Anderungssatzung der Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025 (AMbl. 08/2025

vom 31.03.2025).
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§ 41 Anderung der Grundordnung

Der Senat beschlieBt iber Anderungen dieser
Grundordnung. 2Anderungen bedrfen der Zu-
stimmung von 2/3 der Mitglieder des Senats so-
wie der Genehmigung des fir die Hochschulen
zustandigen Mitglieds der Landesregierung.
SAnderungsvorschlage werden von Mitgliedern
des Senats eingebracht

Neuverkindung: Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitét Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zuletzt
geandert durch die Vierte Anderungssatzung der Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025 (AMbl. 08/2025
vom 31.03.2025).
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Anlagen zur GO BTU
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'Die nachfolgenden Anlagen sind Bestandteil der GO BTU. 2Sie erlangen Geltung, soweit nicht gesetz-
liche oder durch die Grundordnung selbst festgelegte Regelungen diesen entgegenstehen.

Anlage 1 Stimmenanteile in den Gremien bei Entscheidungen gemaR § 15 GWHL

l. Senat:

'GemaR § 8 Abs. 3 Satze 1 und 2 gilt in den Fallen des § 15 Satz 1 Nr. 1 bis 3 GWHL ein verandertes
Stimmgewicht im Senat. 2Die gewahlten Mitglieder des Senats, die die Einstellungsvoraussetzungen
nach § 43 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a BbgHG erflllen und dies in einem Berufungsverfahren nachgewie-
sen, sowie die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, die sich nach § 48 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 2 BbgHG bewahrt haben, missen in den in Satz 1 genannten Fallen Gber die Mehrheit der Stim-
men verfigen. 3Dies geschieht wie folgt:

Anwesende, gewahlte | Maximalzahl anderer Stimme pro Mit- Gesamtzahl | Gesamtzanhl
Mitglieder des Senats, | anwesender, gewahl- | glied, das die Vo- | aller anderen | der Stim-
die die Voraussetzun- | ter Hochschullehrerin- raussetzungen Mitglieder men im Se-
gen nach Satz 2 nen und nach Satz 2 erfiillt | des Senats nat
erfullen Hochschullehrer

12 0 1 9 21

11 1 1 10 21

10 2 2 11 31

9 3 2 12 30

8 4 2 13 29

7 5 3 14 35

6 6 3 15 33

5 7 4 16 36

4 8 5 17 37

3 9 7 18 39

2 10 10 19 39

1 11 21 20 41

0 12 Nicht

beschlussfahig

“Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen sowie diejenigen Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer, die die Voraussetzungen des Satzes 2 nicht erfiillen, verfligen jeweils Uber eine

Stimme.

Neuverkindung: Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zuletzt
geandert durch die Vierte Anderungssatzung der Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025 (AMbl. 08/2025

vom 31.03.2025).
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Il. Fakultatsrat

'GemaR § 8 Abs. 3 Satze 1 und 2 gilt in den Fallen des § 15 Satz 1 Nr. 1 bis 3 GWHL ein verandertes
Stimmgewicht im Fakultatsrat. 2Die gewahlten Mitglieder des Fakultatsrates, die die Einstellungsvo-
raussetzungen nach § 43 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a BbgHG erfiillen und dies in einem Berufungsver-
fahren nachgewiesen, sowie die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, die sich nach § 48 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 BbgHG bewahrt haben, missen in den in Satz 1 genannten Fallen Uber die Mehrheit
der Stimmen verfiigen. *Dies geschieht wie folgt:

Anwesende, gewahlte | Maximalzahl anderer Stimme pro Mit- Gesamtzahl | Gesamtzanhl
Mitglieder des Senats, | anwesender, gewahl- | glied, das die Vo- | aller anderen | der Stim-
die die Voraussetzun- | ter Hochschullehrerin- raussetzungen Mitglieder men im Se-
gen nach Satz 2 nen und Hochschulleh- | nach Satz 2 erfiillt | des Senats nat
erfillen rer

6 0 1 5 11

5 1 2 6 16

4 2 2 7 15

3 3 3 8 17

2 4 5 9 19

1 5 11 10 21

0 6 Nicht

beschlussfahig

“Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen sowie diejenigen Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer, die die Voraussetzungen des Satzes 2 nicht erfillen, verfigen jeweils Uber eine
Stimme.

lll. Erweiterter Fakultatsrat:

'GemaR § 25 Abs. 3 Satz 1 kdnnen die Fakultaten erweiterte Fakultatsrate bilden. 2Sofern die erwei-
terten Fakultatsrate zustandig sein sollen fir Habilitationen, Entscheidungen tber Berufungsvorschlage
und Stellungnahmen zur Entscheidung Uber die Bewahrung von Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren, missen die Vorgaben des § 15 GWHL eingehalten werden. 3Da sich der erweiterte Fakul-
tatsrat aus dem gesamten Kollegium einer Fakultdt zusammensetzen und seine konkrete Mitglieder-
starke schwanken kann, lasst sich hier keine abschlieRende Regelung flr alle Konstellationen treffen.
‘Daher missen die Fakultaten durch eigene Regelungen die Einhaltung der Anforderungen des § 15
GWHL sicherstellen.

Neuverkindung: Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitét Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zuletzt
geandert durch die Vierte Anderungssatzung der Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025 (AMbl. 08/2025
vom 31.03.2025).
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Anlage 2 Stimmenanteile in den Gremien in Angelegenheiten der Studienorganisation
und Lehre (§ 8 Abs. 4)

l. Senat:

In allen in § 8 Abs. 4 Satz 3 genannten Angelegenheiten missen die Studierendenvertreterinnen und
Studierendenvertreter Uber einen Stimmenanteil von mindestens 30 Prozent verfugen (vgl. § 8 Abs. 4

Satz 1).
1) 'Bei drei anwesenden Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertretern im Senat gilt:
Anwesende, gewahlte Mit- | Stimme pro anwesendem | Stimme pro anwesen- | Gesamtzahl
glieder der Gruppe der Hoch- | Mitglied aus der Gruppe dem Mitglied aus der | der Stimmen
schullehrerinnen und der Hochschullehrerinnen | Gruppe der Studieren- im Senat
Hochschullehrer und Hochschullehrer den
12 2 5 45
11 2 4 40
10 2 4 38
9 3 5 48
8 3 5 45
7 4 5 49
6 4 5 45
5 4 4 38
4 5 4 38
3 7 4 39
2 10 4 38
1 19 4 37
0 Nicht beschlussfahig

2Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen verfligen jeweils tber eine Stimme.

2) 'Bei zwei anwesenden Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertretern im Senat gilt:

Anwesende, gewahlte Mit- Stimme pro anwesendem | Stimme pro anwesen- | Gesamtzahl
glieder der Gruppe der Mitglied aus der dem Mitglied aus der Stim-
Hochschullehrerinnen und Gruppe der Hochschul- der Gruppe der Stu- men im
Hochschullehrer lehrerinnen und Hoch- dierenden Senat
schullehrer
12 2 7 44
11 2 6 40
10 2 6 38
9 3 8 49
8 3 7 44
7 3 6 39
6 4 7 44
5 4 6 38
4 5 6 38
3 7 6 39
2 10 6 38
1 17 5 33
0 Nicht beschlussfahig

2Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen verfligen jeweils tber eine Stimme.

Neuverkindung: Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zuletzt
geandert durch die Vierte Anderungssatzung der Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025 (AMbl. 08/2025

vom 31.03.2025).
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3) 'Bei einer anwesenden Studierendenvertreterin oder einem anwesenden Studierendenvertreter im

Senat gilt:

Anwesende, gewahlte Mit- Stimme pro anwesendem | Stimme pro anwesen- | Gesamtzahl
glieder der Gruppe der Hoch- | Mitglied aus der Gruppe dem Mitglied aus der | der Stimmen
schullehrerinnen und Hoch- | der Hochschullehrerinnen | Gruppe der Studieren- im Senat

schullehrer und Hochschullehrer den

12 2 13 43
11 2 12 40
10 2 12 38
9 2 11 35
8 3 13 43
7 3 12 39
6 3 11 35
5 4 12 38
4 5 12 38
3 6 11 35
2 9 11 35
1 18 11 35
0 Nicht beschlussfahig

2Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen verfligen jeweils tber eine Stimme.

4) Sind keine Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertreter im Senat anwesend, fehlt es an
der Beschlussfahigkeit des Gremiums in allen Angelegenheiten nach § 8 Abs. 4 Satz 3.

Il. Senatskommissionen:

1) In den Senatskommissionen nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 4 und 5 gilt:
a) Zusammensetzung nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 (13 Mitglieder, davon 2 Studierende):

aa) 'Bei zwei anwesenden Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertretern gilt:

Anwesende, gewahlte Mit- Stimme pro anwesendem Stimme pro anwe- Gesamtzahl
glieder der Gruppe der Mitglied aus der Gruppe der | sendem Mitglied aus | der Stimmen
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrerinnen und der Gruppe der Stu- in der Kom-
Hochschullehrer Hochschullehrer dierenden mission
7 2 4 26
6 3 5 32
5 3 5 29
4 4 5 30
3 5 5 29
2 7 4 26
1 13 4 25
0 Nicht beschlussfahig

2Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen verfligen jeweils tber eine Stimme.

Neuverkindung: Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitét Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zuletzt
geandert durch die Vierte Anderungssatzung der Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025 (AMbl. 08/2025

vom 31.03.2025).
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bb) 'Bei einer anwesenden Studierendenvertreterin oder einem anwesenden Studierendenvertreter
gilt:

Anwesende, gewahlte Mit- Stimme pro anwesendem | Stimme pro anwesen- | Gesamtzahl
glieder der Gruppe der Hoch- | Mitglied aus der Gruppe dem Mitglied aus der | der Stimmen
schullehrerinnen und der Hochschullehrerinnen | Gruppe der Studieren- | in der Kom-
Hochschullehrer und Hochschullehrer den mission

7 2 8 26

6 2 23

5 3 9 28

4 3 7 23

3 4 7 23

2 6 7 23

1 12 7 23

0 Nicht beschlussfahig

2Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen verfligen jeweils tber eine Stimme.

cc) Sind keine Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertreter in der jeweiligen Kommission
anwesend, fehlt es an der Beschlussfahigkeit des Gremiums in Angelegenheiten nach § 8 Abs. 4
Satz 3.

b) alternative Zusammensetzung gemal § 17 Abs. 2 Satz 2 fiir die Kommissionen nach § 17 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2, 4 und 5 (7 Mitglieder, davon eine Studentin oder ein Student):

aa) 'Bei einer anwesenden Studierendenvertreterin oder einem anwesenden Studierendenvertreter
gilt:

Anwesende, gewahlte Mit- Stimme pro anwesendem | Stimme pro anwesen- | Gesamtzahl
glieder der Gruppe der Hoch- | Mitglied aus der Gruppe dem Mitglied aus der | der Stimmen
schullehrerinnen und der Hochschullehrerinnen | Gruppe der Studieren- | in der Kom-
Hochschullehrer und Hochschullehrer den mission

4 2 5 15

3 3 5 16

2 4 5 15

1 7 4 13

0 Nicht beschlussfahig

2Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen verfligen jeweils tber eine Stimme.

bb) Sind keine Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertreter in der jeweiligen Kommis-
sion anwesend, fehlt es an der Beschlussfahigkeit des Gremiums in Angelegenheiten nach § 8
Abs. 4 Satz 3.

Neuverkindung: Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zuletzt
geandert durch die Vierte Anderungssatzung der Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025 (AMbl. 08/2025
vom 31.03.2025).
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2) In der Senatskommission nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 gilt:
a) 'Bei vier anwesenden Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertretern gilt:
Anwesende, gewahlte Mit- Stimme pro anwesendem | Stimme pro anwesen- | Gesamtzahl
glieder der Gruppe der Hoch- | Mitglied aus der Gruppe dem Mitglied aus der | der Stimmen
schullehrerinnen und der Hochschullehrerinnen | Gruppe der Studieren- | in der Kom-
Hochschullehrer und Hochschullehrer den mission
7 1 1 13
6 2 2 22
5 3 2 25
4 3 2 22
3 4 2 22
2 6 2 22
1 7 1 13
0 Nicht beschlussfahig
2Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen verfligen jeweils tber eine Stimme.
b) 'Bei drei anwesenden Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertretern gilt:
Anwesende, gewahlte Mit- | Stimme pro anwesendem | Stimme pro anwesen- | Gesamtzahl
glieder der Gruppe der Hoch- | Mitglied aus der Gruppe dem Mitglied aus der | der Stimmen
schullehrerinnen und der Hochschullehrerinnen | Gruppe der Studieren- | in der Kom-
Hochschullehrer und Hochschullehrer den mission
7 2 3 25
6 2 2 20
5 2 2 18
4 3 2 20
3 3 2 17
2 5 2 18
1 9 2 17
0 Nicht beschlussfahig
2Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen verfligen jeweils tber eine Stimme.
c) 1Bei zwei anwesenden Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertretern gilt:
Anwesende, gewahlte Mit- | Stimme pro anwesendem | Stimme pro anwesen- | Gesamtzahl
glieder der Gruppe der Hoch- | Mitglied aus der Gruppe dem Mitglied aus der | der Stimmen
schullehrerinnen und Hoch- | der Hochschullehrerinnen | Gruppe der Studieren- | in der Kom-
schullehrer und Hochschullehrer den mission
7 1 2 13
6 2 3 20
5 2 3 18
4 3 3 20
3 3 3 17
2 5 3 18
1 7 2 13
0 Nicht beschlussfahig

2Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen verfligen jeweils tber eine Stimme.

Neuverkindung: Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitét Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zuletzt
geandert durch die Vierte Anderungssatzung der Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025 (AMbl. 08/2025

vom 31.03.2025).
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d) 'Bei einer anwesenden Studierendenvertreterin oder einem anwesenden Studierendenvertreter gilt:

Anwesende, gewahlte Mit- | Stimme pro anwesendem | Stimme pro anwesen- | Gesamtzahl
glieder der Gruppe der Hoch- | Mitglied aus der Gruppe dem Mitglied aus der | der Stimmen
schullehrerinnen und Hoch- | der Hochschullehrerinnen | Gruppe der Studieren- | in der Kom-
schullehrer und Hochschullehrer den mission
7 1 4 13
6 2 6 20
5 2 6 18
4 3 6 20
3 3 5 16
2 4 5 15
1 7 4 13
0 Nicht beschlussfahig

2Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen verfligen jeweils tber eine Stimme.

e) Sind keine Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertreter in der Kommission anwesend,
fehlt es an der Beschlussfahigkeit des Gremiums in Angelegenheiten nach § 8 Abs. 4 Satz 3.

Ill. Andere Senatskommissionen und Senatsausschiisse:

Gemal § 7 Abs. 11 Satz 1 kann der Senat weitere Kommissionen und Ausschisse einrichten. Die Zu-
sammensetzung soll nach § 7 Abs. 11 Satz 2 das Verhaltnis der jeweiligen Gruppen zueinander im
Senat widerspiegeln. Es wird empfohlen sich an den Varianten des § 17 Abs. 2 zu orientieren. Die
obigen Tabellen kénnten in dem Fall entsprechend verwendet werden. Sofern eine abweichende Zu-
sammensetzung gewahlt werden sollte, sind dennoch die gesetzlichen Vorgaben (Mehrheit der Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen und mindestens 30 Prozent Stimmenanteil der Studierenden)
sicherzustellen.

IV. Fakultatsrate:
Die Zusammensetzung eines Fakultatsrates ergibt sich aus § 29 Abs. 2.

1) 'Bei zwei anwesenden Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertretern im Fakultatsrat gilt:

Anwesende, gewahlte Mit- Stimme pro anwesendem | Stimme pro anwesen- | Gesamtzahl
glieder der Gruppe der Hoch- | Mitglied aus der Gruppe dem Mitglied aus der | der Stimmen
schullehrerinnen und der Hochschullehrerinnen | Gruppe der Studieren- | im Fakultats-

Hochschullehrer und Hochschullehrer den rat

6 2 4 23

5 2 19

4 3 4 23

3 4 4 23

2 5 3 19

1 10 3 19

0 Nicht beschlussfahig

2Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen verfligen jeweils tber eine Stimme.

Neuverkindung: Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zuletzt
geandert durch die Vierte Anderungssatzung der Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025 (AMbl. 08/2025
vom 31.03.2025).
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2) 'Bei einer anwesenden Studierendenvertreterin oder einem anwesenden Studierendenvertreter gilt:

Anwesende, gewahlte Mit- | Stimme pro anwesendem | Stimme pro anwesen- | Gesamtzahl
glieder der Gruppe der Hoch- | Mitglied aus der Gruppe dem Mitglied aus der | der Stimmen
schullehrerinnen und Hoch- | der Hochschullehrerinnen | Gruppe der Studieren- | im Fakultats-

schullehrer und Hochschullehrer den rat

6 2 7 22

5 2 6 19

4 3 7 22

3 4 7 22

2 5 6 19

1 10 6 19

0 Nicht beschlussfahig

2Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen verfligen jeweils tber eine Stimme.

3) Sind keine Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertreter im Fakultatsrat anwesend, fehlt
es an der Beschlussfahigkeit des Gremiums in Angelegenheiten nach § 8 Abs. 4 Satz 3.

V. Fakultatsratskommissionen und Fakultatsratsausschiisse:

Gemal § 7 Abs. 11 Satz 1 kann der Fakultatsrat weitere Kommissionen und Ausschisse einrichten.
Die Zusammensetzung soll nach § 7 Abs. 11 Satz 2 das Verhaltnis der jeweiligen Gruppen zueinander
im Fakultatsrat widerspiegeln. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine mégliche Variante der Zusammen-
setzung und der Stimmenverteilung in den Fallen des § 8 Abs. 4 Satz 3 auf. Sofern eine abweichende
Zusammensetzung gewahlt werden sollte, sind dennoch die gesetzlichen Vorgaben (Mehrheit der
Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen und mindestens 30 Prozent Stimmenanteil der Studieren-
den) sicherzustellen.

1) 'Bei einer Zusammensetzung mit vier Mitgliedern der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer sowie jeweils einer Vertreterin oder einem Vertreter der anderen Gruppen (insgesamt
7 Sitze) ergibt sich folgende Stimmenverteilung bei einer anwesenden Studierendenvertreterin oder
einem anwesenden Studierendenvertreter:

Anwesende, gewahlte Mit- Stimme pro anwesendem | Stimme pro anwesen- | Gesamtzahl
glieder der Gruppe der Hoch- | Mitglied aus der Gruppe dem Mitglied aus der | der Stimmen
schullehrerinnen und der Hochschullehrerinnen | Gruppe der Studieren- | im Fakultats-

Hochschullehrer und Hochschullehrer den rat

4 2 5 15

3 3 5 16

2 4 5 15

1 7 4 13

0 Nicht beschlussfahig

2Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Gruppen verfligen jeweils tber eine Stimme.

2) Sind keine Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertreter in der jeweiligen Kommission
bzw. dem Ausschuss anwesend, fehlt es an der Beschlussfahigkeit des Gremiums in den in § 8 Abs. 4
Satz 3 genannten Angelegenheiten.

Neuverkindung: Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitét Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zuletzt
geandert durch die Vierte Anderungssatzung der Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025 (AMbl. 08/2025
vom 31.03.2025).
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Anlage 3 Angelegenheiten der Bewertung der Lehre (§ 67 Abs. 1 BbgHG, § 8 Abs. 5)

Senat, Senatskommissionen und -ausschiisse, Fakultatsrate, Fakultatsratskommissionen und
-ausschiisse:

Zur Sicherstellung der Vorgaben des § 67 Abs. 1 BbgHG wird bei Angelegenheiten der Bewertung der
Lehre die Stimmenanzahl aller Vertreterinnen und Vertreter der Gruppen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe b, Nr. 3 und 4 verdoppelt. ?Sollten nicht genligend Mitglieder der Gruppen aus § 4 Abs. 1 Nr. 2
Buchstabe b, Nr. 3 und 4 im jeweiligen Gremium anwesend und somit keine ausreichende Mehrheit
zugunsten dieser Gruppen gegeben sein, ist das jeweilige Gremium in diesem Punkt nicht beschluss-
fahig. *Reicht eine Verdoppelung der Stimmenanteile nach Satz 1 nicht aus, um bei Anwesenheit aller
Gremienmitglieder eine Mehrheit der Vertreterinnen und Vertreter der Gruppen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2
Buchstabe b, Nr. 3 und 4 sicherzustellen, sind deren Stimmenanteile zu verdreifachen.

Neuverkindung: Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zuletzt
geandert durch die Vierte Anderungssatzung der Grundordnung fiir die Brandenburgische Technische Universitat Cottbus—Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025 (AMbl. 08/2025
vom 31.03.2025).



	Amtliches Mitteilungsblatt

der BTU Cottbus–Senftenberg 08/2025
	Vierte Änderungssatzung der Grundordnung für die Brandenburgische Technische Universität Cottbus–Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025
	Artikel 1
	Artikel 2 Inkrafttreten
	Artikel 3 Veröffentlichung

	Neuverkündung

Grundordnung für die Branden-burgische Technische Universität Cottbus–Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zu-letzt geändert durch die Vierte Än-derungssatzung der Grundord-nung für die Brandenburgische Technische Universität Cottbus–Senftenberg (GO BTU) vom 23. Ja-nuar 2025 (AMbl. 08/2025 vom 31.03.2025)
	Inhaltsverzeichnis
	Abschnitt 1 – Allgemeines
	§ 1 Name und Sitz
	§ 2 Rechtsstellung
	§ 3 Struktur und Organe der BTU
	§ 4 Mitglieder und Angehörige der BTU
	§ 5 Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren sowie Ehrenmitglieder
	Abschnitt 2 – Hochschulgremien
	§ 6 Gruppenvertretung
	§ 7 Verfahrensregeln für die Gremien
	§ 8 Stimmrecht
	§ 9 Amtszeiten
	Abschnitt 3 – Hochschulleitung
	§ 10 Aufgaben und Rechte der Präsidentin oder des Präsidenten
	§ 11 Wahl und Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten
	§ 12 Zusammensetzung und Arbeit des Präsidiums
	§ 13 Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sowie Mitglied der Studierendenschaft
	§ 14 Kanzlerin oder Kanzler
	Abschnitt 4 – Senat und Senatskommissionen
	§ 15 Senat
	§ 16 Aufgaben des Senats
	§ 17 Senatskommissionen und Senatsausschüsse
	Abschnitt 5 – Zentrale Beauftragte
	§ 18 Vertrauensperson für die gute wissenschaftliche Praxis
	§ 19 Zentrale und dezentrale Gleichstellungsbeauftragte
	§ 20 Beauftragte oder Beauftragter für Behinderte
	§ 21 Datenschutzbeauftragte oder Datenschutzbeauftragter
	§ 22 Berufungsbeauftragung
	§ 23 Beauftragte oder Beauftragter oder ständiger Ausschuss für Information, Kommunikation und Medien
	§ 24 Beauftragte oder Beauftragter für das Umweltmanagement
	Abschnitt 6 – Fakultäten
	§ 25 Struktur und Organe der Fakultäten
	§ 26 Aufgaben der Dekanin oder des Dekans
	§ 27 Wahl der Dekanin oder des Dekans
	§ 28 Prodekaninnen oder Prodekane, Studiendekaninnen oder Studiendekane, Studiengangsleiterinnen oder Studiengangsleiter, Dekanat
	§ 29 Fakultätsrat
	§ 30 Mitglieder der Fakultät
	§ 31 Promotionen, Habilitationen, Berufungen
	§ 32 Gemeinsame Kommissionen, Institute und Arbeitsbereiche der Fakultäten
	Abschnitt 7 – Zentrale Einrichtungen und Fakultätseinrichtungen
	§ 33 Errichtung und Organisation
	§ 34 Leitung der Einrichtungen
	§ 35 Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum
	§ 36 Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten für mehrere Hochschulen
	§ 37 An-Institute und interdisziplinäre Arbeitsgruppen
	Abschnitt 8 – Übergangsregelungen
	§ 38 Übergangsregelungen
	§ 39 Organ nach § 6 Abs. 2 GWHL
	Abschnitt 9 – Schlussvorschriften
	§ 40 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
	§ 41 Änderung der Grundordnung
	Anlagen zur GO BTU
	Anlage 1 Stimmenanteile in den Gremien bei Entscheidungen gemäß § 15 GWHL
	I. Senat:
	II. Fakultätsrat
	III. Erweiterter Fakultätsrat:
	Anlage 2 Stimmenanteile in den Gremien in Angelegenheiten der Studienorganisation und Lehre (§ 8 Abs. 4)
	I. Senat:
	II. Senatskommissionen:
	III. Andere Senatskommissionen und Senatsausschüsse:
	IV. Fakultätsräte:
	V. Fakultätsratskommissionen und Fakultätsratsausschüsse:
	Anlage 3 Angelegenheiten der Bewertung der Lehre (§ 67 Abs. 1 BbgHG, § 8 Abs. 5)
	Senat, Senatskommissionen und -ausschüsse, Fakultätsräte, Fakultätsratskommissionen und -ausschüsse:




